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Abs. 1-10) Nebenstehende Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die beiden 
nebenstehend angeführten gesetzlich geschützten Festpunkte des amtlichen 
geodätischen Grundlagennetzes  an der ehemaligen Heinkelwand wurden im Rahmen 
deren genehmigten Abbruchs beseitigt. Alle weiteren angeführten Festpunkte befinden 
sich nach Überprüfung außerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans. Entsprechend 
besteht betreffend der Sicherung bestehender Festpunkte kein Handlungsbedarf. Es 
liegt damit auch keine Betroffenheit des Trägers vor, 
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Hinweis 

Das Kataster- und Vermessungsamt der Hansestadt Rostock wurde bereits am 
Verfahren beteiligt, dem Hinweis wurde damit entsprochen. 
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Zu 3.) Die Feststellung, dass der Entwurf des B-Plans mit den Erfordernissen der 
Raumordnung vereinbar ist, wird zur Kenntnis genommen. 
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Schulentwicklungsplanung 

 
In Anbetracht der Tatsache, dass im Ergebnis der Analyse der Beschulungssituation vor 
dem Hintergrund der prognostizierten demographischen Entwicklung und unter 
Berücksichtigung des geplanten Wohnquartiers „Werftdreieck“ ohnehin eine Ertüchtigung 
der Bestandsschulen durch bauliche Optimierungen bzw. Ergänzungen zur Deckung des 
Bedarfs an Schulplätzen als sinnvoll und machbar eingestuft wird (die Begründung legt 
diesen Sachverhalt unter Punkt 2.4.3 bereits dar), ist eine Berücksichtigung 
entsprechender Entwicklungsflächen im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 10.W.63.1 
nicht erforderlich. Entsprechend werden auch keine diesbezüglichen Flächen 
vorgehalten.  
 
 
 
Abs. 6 und 7) Die Begründung wird entsprechend nebenstehendem Hinweis 
redaktionell überarbeitet.  
 
 
 
 
 
Sportentwicklungsplanung 

Aufgrund der zur Verfügung stehenden begrenzten Platzverhältnisse bei gleichzeitig im 
Rahmen des geplanten urbanen Gebiets zu realisierenden verdichteten Bebauung, ist 
eine Einordnung von für den Vereinssport geeigneten Sporthallen und Sportplätzen im 
Plangebiet nicht möglich. Was mögliche Sportanlagen im Freien betrifft, ist auf einem der 
Parkhäuser die Schaffung eines kleinen Sportplatzes vorgesehen, der aber als 
Freizeitangebot für die Altersgruppe 13+ konzipiert ist und sich für den Vereinssport nicht 
eignet. Sportplätze im Freien scheiden zudem, abgesehen von den fehlenden Flächen, 
auch aus Gründen des Immissionsschutzes aus, da sich eine Unverträglichkeit mit  
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Wohnen und weiteren schutzbedürftige Nutzungen in nächster Nähe zu den Sportstätten 
ergeben würde. Erforderliches zusätzliches Sportstättenangebot ist daher im übrigen 
Stadtquartier zu realisieren. Zudem bestehen grundsätzlich Möglichkeiten der 
Unterbringung von Sportstätten in den nördlich und westlich angrenzenden gewerblich 
genutzten Bereichen. Die Stadt wird die entsprechenden Möglichkeiten prüfen. 
Insbesondere im Rahmen des laut Schulentwicklungsplanung favorisieren Ausbaus 
bestehender Schulen ist auch der Ausbau der Sportstättenkapazitäten zu prüfen. Kapitel 
3.12.3 der Begründung wird um eine entsprechende kurze Darlegung ergänzt. Dem 
Hinweis wird damit, soweit machbar, in anderem Planungsrahmen Rechnung 
getragen.  
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Abs. 3 und 4) Siehe Abwägung zur Stellungnahme vom 11.06.2018 zum Punkt 
Schulentwicklungsplanung! 

 

 

 

Abs. 5 bis 7) Siehe Abwägung zur Stellungnahme vom 11.06.2018 zum Punkt 
Sportentwicklungsplanung! 
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Abs. 3) Die Formulierung wird geändert in „…Einbeziehung bzw. Erhalt zumindest 
eines Teils der vorhandenen, erhaltenswerten Großbäume…“, der redaktionelle 
Hinweis damit berücksichtigt.  

 

Abs. 4) Der Begriff „Versickerungsmulden“ wird unter 3.9.3 gestrichen, der 
redaktionelle Hinweis damit berücksichtigt.  

Abs. 5) Die Aussage, dass der gewählte Abstand der Kinderspielplätze der 
aktuellen Rechtsprechung entspricht, wird gestrichen, statt dessen in der 
Begründung auf die Erfahrungen des Umweltamtes, dass 20 m im Sinne einer 
Verträglichkeit sind, abgezielt. Der redaktionelle Hinweis wird damit 
berücksichtigt.  

Abs. 6 bis 7) Nach Schallgutachten besteht keine Überschreitung in den Baugebieten 
MU 5a und b. Der Hinweis wird entsprechend nicht aufgegriffen. 

 

Abs. 8) Eine Anpassung an die korrigierte Aussage des GOP S. 45 erfolgt; der 
redaktionelle Hinweis wird damit berücksichtigt.  
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Abs. 9) Zu Beginn des B-Planverfahrens lag die HzE, LUNG M-V 2018, noch nicht in 
abgestimmter Fassung vor, sodass nach der seinerzeit vorliegenden Fassung gearbeitet 
wurde. Die Berücksichtigung der Dachbegrünung als Kompensationsmaßnahme in 
Anlehnung an die HzE 2018 ist aber dennoch legitim, da es sich bei der HzE um ein 
Bewertungsmodell ohne normativen Charakter handelt und somit Modifikationen, soweit 
diese sich als nachvollziehbar und im Sinne sachgemäßen Problemlösung erweisen, 
zulässig sind. Nebenstehend aufgeworfene Frage ist damit hinreichend geklärt.  

Abs. 10 und 11) Die angeführten Widersprüche bezüglich Baumfällungen, Baumerhalt 
und Neupflanzungen wurden geprüft. Die Zahlen in Begründung des 
Bebauungsplans und im Erläuterungsbericht des Grünordnungsplans sowie im 
Umweltbericht werden bei Erfordernis dem Überprüfungsergebnis entsprechend 
angepasst. Der redaktionelle Hinweis wird damit aufgegriffen.  

Abs. 13 und 14) Die Kostenschätzung in der Begründung des B-Plans weist nur die 
Kosten, die die Hansestadt Rostock laut Erschließungsvertrag mit dem Vorhabenträger 
zu tragen hat, aus, im GOP dagegen sind auch die vom Vorhabenträger zu 
übernehmenden anteiligen Kosten dargestellt. Daraus ergeben sich zwangsläufig 
unterschiedliche Zahlen. Eine Übernahme aus dem GOP ist damit nicht zielführend. 
Dem redaktionellen Hinweis wird in der Form entsprochen, dass die Zahlen 
miteinander abgeglichen werden, sodass der Bezug der Kosten in GOP zu denen 
in der Begründung des B-Plans durchgehend nachvollziehbar ist.  

Abs. 16) Nebenstehender Abgleich der genannten Zahlen zu Baumfällungen und 
Baumerhalt erfolgt. Dem Hinweis wird damit entsprochen.  

Festsetzungen B-Plan 

Abs. 3) Im Ergebnis Korrekturen zum zugehörigen GOP vom 06.03.2019 stehen 
weiterhin im Sinne der Anforderungen des BauGB rechtkonforme Festsetzungen. Diese 
sind zudem verträglich mit dem verfolgten städtebaulichen Konzept und den sonstigen 
Planungsinhalten. Damit können auch diese in Einzelheiten redaktionell 
überarbeiteten grünordnerischen Festsetzungen in den B-Plan übernommen 
werden. Der Anregung wird gefolgt.  

Abs. 4) Die angesprochene Örtliche Bauvorschrift wird wie vorgeschlagen um den 
Passus „als Spielfläche“ ergänzt. Der Hinweis wird aufgegriffen.  
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Stellungnahme zur Planzeichnung (Teil A, B-Plan) 

Abs. 3); Das Zeichen öffentlich „ö“ wird größer ausgeführt. Der redaktionelle 
Hinweis wird aufgegriffen.  

Abs. 4) Die Planzeichenerklärung wird um die Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB ergänzt, der redaktionelle Hinweis damit aufgegriffen.  

Abs. 5) Da für die grünordnerischen Festsetzungen des B-Plans die entsprechenden 
Festsetzungsvorschläge des GOP übernommen wurden, ist hier ohnehin Kongruenz 
gegeben. Da Formal aber der B-Plan normative Kraft besitzt, ist es korrekt, auf dessen 
Festsetzungen zu verweisen. Der redaktionelle Hinweis, auf die textlichen 
Festsetzungen des B-Plans zu verweisen, wird aufgegriffen.  

Abs. 6) Die Regelung des erforderlichen Mindestabstands zur Wohnbebauung erfolgt 
ohnehin im Rahmen der diesbezüglichen Festsetzung zum Schallimmissionsschutz in 
korrekter Form. Es erfolgt aber zur Klarstellung eine redaktionelle Änderung in der 
entsprechenden Planzeichenerklärung, indem die Entfernungsangabe gestrichen 
wird. Der redaktionelle Hinweis wird aufgegriffen.  

 
GOP-Erläuterungsbericht 

Nachfolgende redaktionelle Hinweise und Anregungen zum Erläuterungsbericht des 
GOP beziehen sich auf Festsetzungsvorschläge, für die eine Übernahme in den B-Plan 
beabsichtigt ist. Daher werden diese Hinweise und Anregungen nachfolgend in den 
Abwägungsvorschlag einbezogen. 

Abs. 4) Der Begriff „großer“ wird gestrichen, dem redaktionellen Hinweis damit 
gefolgt.  

Abs. 5) Im Ergebnis der Überprüfung der Bilanz steht fest, dass insgesamt 42 Bäume 
erhalten werden. Die Zahlen in der Begründung werden entsprechend angepasst, 
ebenso die Darstellungen im Plan; zur Übersicht wird eine zusätzliche Tabelle 
erstellt. Der redaktionelle Hinweis findet damit Berücksichtigung.  

Abs. 6) Der Hinweis wird aufgegriffen. Zahlen in der Begründung des GOP wurden 
nach Prüfung korrigiert. Der Umweltbericht wird korrigiert.  

Abs. 7) Dem Hinweis wird gefolgt. Die textlichen Beschreibungen zu den 
grünordnerischen Maßnahmen werden angepasst.  
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Abs. 8) Dem redaktionellen Hinweis zur Ergänzung eines Kommas wird gefolgt.  

Abs. 9) Die Anregung wird aufgegriffen. Die entsprechende Textstelle wird um eine 
Erläuterung der planinternen Maßnahmen ergänzt.  

Abs. 10) Dem redaktionellen Hinweis zu nebenstehendem Schreibfehler wird 
entsprochen.  

Abs. 11) Dem redaktionellen Hinweis zu nebenstehen Ergänzung „der Sohle/der 
Wasserfläche“ wird entsprochen.  

Abs. 12 und 13) Dem redaktionellen Hinweis zur Pflanzqualität wird entsprochen. 
Die Qualität der zu pflanzenden Bäume wird mit Stammumfang 16/18 cm 
festgesetzt. Der redaktionelle Hinweis, den empfehlenden Charakter der 
Pflanzlisten eindeutig zu formulieren, wird nicht aufgegriffen. Es bestehen keine 
hinreichenden städtebaulichen Gründe zu einer verbindlichen Festsetzung der 
Pflanzlisten. Dieser Abwägungsvorschlag zur Verbindlichkeit zum empfehlenden 
Charakter der Pflanzlisten gilt auch für Abs. 14, 15, 16 und 17!  

Abs. 14 und 15) Der Korrekturhinweis zu P4 wird eingearbeitet. Die Anzahl der zu 
pflanzenden Bäume wurde überprüft und wird entsprechend korrigiert. Dem 
redaktionellen Hinweis wird damit gefolgt.  

Abs. 17) Im Sinne einer leichter zu verstehenden Gesamtsystematik werden die 12 
Bäume aus der Festsetzung P5 herausgenommen und im Rahmen der Festsetzung 
der Straßenbäume TF 3.8 geregelt. Der redaktionelle Hinweis findet damit 
angemessen Berücksichtigung.  

Abs. 18) Gem. Anlage Kostenerstattungssatzung der Hansestadt Rostock wird eine 
Entwicklungspflege von 2 Jahren für die Dachbegrünung festgesetzt. TF 3.13 wird 
ergänzt. Die Anregung wird damit aufgegriffen.  

Abs. 19) Es erfolgt in TF 3.13 eine Differenzierung betreffend der unter TF 3.8 
festgesetzten Baumpflanzungen in die Bäume die in die Bilanz einfließen und 
diejenigen, für die das nicht der Fall ist. Der redaktionelle Hinweis wird 
aufgegriffen.  
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Abs. 20) Auch in TF 3.14 erfolgt betreffend der unter TF 3.8 festgesetzten Bäume 
eine Differenzierung in die Bäume die in die Bilanz einfließen und diejenigen, 
welche Ersatz darstellen. Über die Festsetzung hinausgehende Hinweise in den TF 
3.13 und TF 3.14 werden in die durchführungsrelevanten Hinweise übernommen. 
Der redaktionelle Hinweis wird damit aufgegriffen.  

Abs. 21) Dem redaktionellen Hinweis der Umformulierung in „Zaun gemäß Punkt 
4.5“ wird gefolgt.  

Abs. 22) Im entsprechenden Absatz erfolgt ein Verweis auf Kapitel 7.6.1, in dem 
eine Aufschlüsselung der Baumpflanzungen nach Ausgleich als Fällersatz und 
Ausgleich zur Kompensation erfolgt. Dem redaktionellen Hinweis wird damit 
entsprochen.  

Abs. 23-25) Eine Aufschlüsselung der Baumpflanzungen erfolgt im Kapitel 7.6.1. 
Nebenstehenden Korrekturen im Erläuterungstext S. 57 Abs. 4 werden dort 
berücksichtigt. Den redaktionellen Hinweisen wird gefolgt.  

Abs. 26) Hierzu siehe auch Abs. 17)! Die Bilanzierung, der gekennzeichnete Absatz 
und weitere entsprechende Textstellen werden hinsichtlich der aufgezählten 
Anzahl an Bäumen geprüft und angepasst. Die redaktionellen Hinweise werden 
damit berücksichtigt.  

Abs. 27) Die Zuordnungsfestsetzungen 12.1 und 12.2 werden in enger Abstimmung 
mit Frau Wilke vom Bauamt hinsichtlich klarer Zuordnung der 
Kompensationsmaßnahmen, einerseits zu den baubedingten und andererseits zu 
erschließungsbedingten Eingriffsgrundstücken, umstrukturiert. Eine Zuordnung 
der Straßenbäume erfolgt nicht, da diese nicht mehr zur Kompensation des 
bilanzierten Eingriffes im Erweiterungsbereich genutzt werden. 

Abs. 28) Die Bilanzierung wird aufgrund geänderter Zahlen von Ausgleichsbäumen 
und Fällersatz in der Kompensation angepasst. Der redaktionelle Hinweis wird 
aufgegriffen.  

Abs. 29) S. 59, letzter Absatz wird um den Passus „für die Kompensation 
anzurechnenden Bäume“ ergänzt. Der redaktionelle Hinweis wird berücksichtigt.  

Abs. 30) Zu Beginn des B-Planverfahrens lag die HzE LUNG M-V 2018 noch nicht in 
abgestimmter Fassung vor, sodass nach der seinerzeit vorliegenden Fassung gearbeitet 
wurde. Die Berücksichtigung der Dachbegrünung als Kompensationsmaßnahme in  
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STELLUNGNAHME ABWÄGUNG 
 

 

 

Anlehnung an die HzE 2018 ist aber dennoch legitim, da es sich bei der HzE um ein 
Bewertungsmodell ohne normativen Charakter handelt und somit Modifikationen, soweit 
diese sich als nachvollziehbar und im Sinne einer naturschutzfachlich angemessenen 
Problemlösung erweisen, zulässig sind.  

Abs. 31) Fehlerhafte Zeiten für die Entwicklungspflege werden angepasst bzw. 
ergänzt. Der Redaktionelle Hinweis wird aufgegriffen.  

Abs. 32) Angaben zur Unterhaltungspflege werden ergänzt und tabellarisch 
geordnet. Der redaktionelle Hinweis wird aufgegriffen.  

Abs. 33) Die voraussichtlichen Unterhaltungskosten zu den öffentlichen 
Spielflächen werden ergänzt. Der redaktionelle Hinweis wird aufgegriffen.  

Abs. 34) Es erfolgt eine Ergebnisdarstellung der frühzeitigen Beteiligung bezüglich 
der beteiligten Verbände. Der redaktionelle Hinweis wird aufgegriffen.  

Abs. 35) Entsprechende Textpassagen werden in Übereinstimmung gebracht. Die 
Bilanzierung wird angepasst. Dem redaktionellen Hinweis wird gefolgt.  

Abs. 36) Hierzu siehe Abs. 17)! Berechnungen werden angepasst. Dem 
redaktionellen Hinweis wird gefolgt.  

Entwurf GOP-Planzeichnung 

Abs. 1) Im Ergebnis der Korrekturen zum zugehörigen GOP vom 06.03.2019 stehen 
weiterhin im Sinne der Anforderungen des BauGB rechtkonforme Festsetzungen. Diese 
sind zudem verträglich mit dem verfolgten städtebaulichen Konzept und den sonstigen 
Planungsinhalten. Damit können auch diese in Einzelheiten überarbeiteten 
grünordnerischen Festsetzungen in den B-Plan übernommen werden. Der 
Anregung wird gefolgt.  

Abs. 2) Die TF 3.7 wird aus dem Erläuterungsbericht auf die Planzeichnung 
übernommen. Dem redaktionellen Hinweis wird gefolgt.  

Abs. 3) TF 3.13 wird korrigiert, die unter TF 3.7 geführten Bäume dienen nicht als 
Fällersatz und es erfolgt eine klare diesbezügliche Differenzierung in TF 3.13. Der 
redaktionelle Hinweis wird aufgegriffen.  

Abs. 4) Hinweis G wird um den Passus „… unter Vorlage der Baugenehmigung …“ 
ergänzt. Der redaktionelle Hinweis wird aufgegriffen.  
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STELLUNGNAHME ABWÄGUNG 

Der mit der Herstellung des Kayenmühlengrabens verbundene Kostenaufwand wird 
durch den Erschließungsträger und durch die Stadt anteilig getragen. Hier sollte bitte 
präzisiert werden, dass innerhalb des Plangebietes der Erschließungsträger der 
Kosten trägt und außerhalb des Plangebietes (Anschluss Holbeinplatz) die Stadt die 
Kosten übernimmt.  

Wie im Kapitel 4.2.2.3 Schutzgut Boden im Abschnitt Standortbeschreibung 
dargestellt, konnten durch Untersuchung der Altlasten AS 1702.1 und AS 1702.02 
(nordwestlich der Max-Eyth-Straße) die dortigen Bodenbelastungen in ihrer 
räumlichen Ausdehnung noch nicht abschließend bestimmt werden. Ergänzende 
Untersuchungen im Rahmen der Sanierungsuntersuchung sind notwendig, 
insbesondere zu den Teilparametern Naphthalin und BTEX. Es bestehen somit noch 
Unsicherheiten bzw. Datenlücken, so dass zum jetzigen Zeitpunkt mögliche 
Auswirkungen durch Schadstoffeinträge auf Grundwasser oder den zukünftigen 
Kayenmühlengraben in diesem Bereich nicht abschließend eingeschätzt werden 
können. Ggf. sind im Ergebnis der noch anstehenden Sanierungsuntersuchungen 
nachgeordnete Maßnahmen einschließlich Monitoring erforderlich. Dies sollte im 
Umweltbericht dargestellt und als Überwachungsmaßnahme aufgeführt werden (Kap. 
4.3.2), um gem. § 4c BauGB unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig 
zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zu Abhilfe zu ergreifen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 1) Laut Erschließungsvertrag, abgeschlossen am 20.12.2019, ist lediglich eine 
14%-ige Kostenbeteiligung der Stadt geregelt, was in Kapitel 6.3 der Begründung, 
Tabelle 45 korrekt wiedergegeben ist. Der redaktionelle Hinweis wird nicht 
aufgegriffen. 
 

Abs. 2) Inzwischen liegt der Vorentwurf zum Sanierungsplan (H.S.W., 19.12.2019) vor, 
welcher auch die nebenstehend angesprochenen Bereiche und die angesprochenen 
Schadstoffgruppen vertiefend begutachtet und im Ergebnis räumlich eingrenzen kann. 
Die entsprechend vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen bzw. Schritte wurden mit 
dem Amt für Umweltschutz und dem ansonsten zuständigen StALU Mittleres 
Mecklenburg am 14.01.2020 abgestimmt. Die Sanierungsmaßnahmen sind geeignet, die 
Umsetzung der Planung entsprechend der ausgelegten Entwurfsfassung zu ermöglichen 
bzw. abzusichern. Die entsprechenden Darstellungen in Begründung und 
Umweltbericht, in letzterem auch zu möglichen Überwachungsmaßnahmen 
entsprechend § 4c BauGB, werden im Ergebnis der Begutachtung und 
Abstimmung aktualisiert; nebenstehenden Anforderungen damit entsprochen.  
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Die Formulierung (auf S. 49 Abs.2, S. 120 Abs. 3), dass wechselnde Wasserstände 
bei einer Anbindung an die Unterwarnow zu einer Pumpwirkung im angrenzenden 
belasteten Bodenwasser und damit zu einer erhöhten Stoffmobilisation führen, ist 
missverständlich. Von der Unterwarnow gehen keinerlei Einflüsse der beschriebenen 
Art aus, da das Plangebiet mehrere Meter über dem Warnowniveau liegt. Temporäre 
Wasserstandschwankungen des Kayenmühlengrabens werden im Gebiet durch 
Regenereignisse und Rückhaltung verursacht. 

Aufgrund der im Abschnitt 3 des Kapitels 4.2.2.3 angesprochenen fehlenden 
Kenntnisse über die genaue Schadenssituation der Altlastenstandorte AS 1702.01 
und AS 1702.02 ist eine abschließende bodenschutzrechtliche Beurteilung durch das 
Amt für Umweltschutz nicht möglich. Es bedarf weiterer Untersuchungen 
(Sanierungsuntersuchung) zur Entscheidung über Art und Umfang der erforderlichen 
Maßnahmen und die Erstellung eines Sanierungsplanes gemäß § 13 Abs. 1 des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG). Die Sanierungsmaßnahmen der im 
Planungsverlauf noch näher einzugrenzenden schädlichen Bodenveränderungen 
sowie das Sanierungsziel sind mit dem Staatlichen Amt für Umwelt Mittleres 
Mecklenburg als zuständige untere Bodenschutzbehörde abzustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 3) Nach Rücksprache mit dem Gutachterbüro wird die Formulierung geändert 
in: „Temporäre Wasserstandschwankungen des Kayenmühlengrabens, verursacht 
durch Regenereignisse und Rückhaltung, führen zu einer Pumpwirkung im 
angrenzenden belasteten Bodenwasser und damit zu einer erhöhten 
Stoffmobilisation.“ Der redaktionelle Hinweis findet damit Beachtung. 

 
 
Abs. 4) Durch die inzwischen vorliegenden entsprechenden vertiefenden Unterlagen 
(siehe dazu Abwägung zu Abs. 10) ist nun eine abschließende bodenschutzrechtliche 
Beurteilung möglich. Es wurde zudem der Vorentwurf zum Sanierungsplan erarbeitet; 
dieser ist geeignete Grundlage für die Durchführung der Sanierung und wird 
vorhabenbegleitend entsprechend der fortgeschrittenen Erkenntnislage fortgeschrieben. 
Das Vorgehen wurde entsprechend nebenstehender Anforderungen mit dem 
zuständigen STALU Mittleres Mecklenburg in einer gemeinsamen Beratung am 
14.01.2020 abgestimmt. Nebenstehenden Anforderungen wird damit Rechnung 
getragen.  
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Zu Lärm, Abschnitt: Bewertung der Auswirkungen: 

Die Ausführungen zum Schutzgut Mensch, insbesondere zur Lärmbelastung, 
sind ausführlich und differenziert. Bei Anwendung der zugrunde liegenden 
Bewertungsmethodik bzw. Berücksichtigung der Ziele des Umweltqualitäts-
zielkonzepts Rostocks ist hinsichtlich der Lärmbeeinträchtigung jedoch eine 
Erheblichkeit festzustellen. Im Abschnitt zur Vorbelastung wird dargestellt, 
dass sowohl tags als auch nachts die Beurteilungspegel im Bereich der 
Lübecker Straße und an den relevanten Immissionsorten an der Werftstraße 
die Orientierungswerte für Mischgebiete (tags 60dB(A), nachts 50 dB(A)) 
durchgehend überschreiten werden und das teils sehr deutlich. Die 
Vorbelastung ist an diesen Straßen hoch (Stufe 3). Durch den 
wahrnehmbaren Anstieg der Lärmimmission in diesen Straßen infolge der 
Planumsetzung (vgl. Abschnitt Prognose) tritt somit eine hohe 
Beeinträchtigung durch Straßenverkehrslärm auf. Die bisherige Einschätzung 
im Umweltbericht schließt die Erheblichkeit mit Verweis auf die festgesetzten 
Lärmschutzmaßnahmen aus. Dabei besteht jedoch z.T. Flexibilität in der 
Ausführung und Umsetzung der Planungsinhalte sowie andererseits 
Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung äußerer Randbedingungen. So 
sind z.B. das tatsächliche Verkehrsaufkommen oder die konkrete 
Ausgestaltung der Fassaden nicht abschließend vorhersehbar. Um die 
tatsächliche Wirksamkeit zu überprüfen und unvorhergesehene nachteilige 
Auswirkungen für die Bestandsbebauung sowie die zukünftigen Nutzungen im 
Gebiet auszuschließen, sind gem. § 4c BauGB Überwachungsmaßnahmen 
festgelegt werden (in Kap. 4.3.2.). Die regelmäßigen Lärmkartierungen im 
Rahmen der Lärmaktionsplanung können dabei einbezogen werden sowie 
darüber hinaus konkrete Messungen nach Umsetzung der Planung innerhalb 
des Plangebietes. 

 

 

 

 

Zu Lärm, Abschnitt: Bewertung der Auswirkungen: 

Unter Kapitel 4.3.2 werden die regelmäßigen Lärmkartierungen im Rahmen der 
Lärmaktionsplanung als Überwachungsmaßnahme zur Kontrolle der 
Lärmimmissionsbelastung ergänzt. Dem Hinweis wird damit entsprochen.  
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Zu Luft, Abschnitt: Bewertung der Auswirkungen: 

Die Einschätzung der Nutzungsintensität infolge der Planumsetzung ist zu prüfen und 
anzupassen. Nach der Methodik geht von Wohn- und Mischgebieten, bedingt durch 
den Anwohnerverkehr, ein mittlerer Einfluss auf die Luftqualität aus (Stufe 2). Die 
Stufe 1 wäre für Nutzungen mit geringem Verkehrsaufkommen wie. Z.B. 
Campingplätze anzunehmen. Das Ergebnis der Beeinträchtigung dieses Schutzgutes 
bleibt davon unberührt und weiterhin bei mittel (Stufe 2). 

 
Zum Abschnitt Landschaftsplan 

Hier könnte ergänzt werden, dass der Verlauf der Max-Eyth-Straße im 
Entwicklungsplan als „gestörter Niederungsverlauf“ dargestellt ist. Dies ist insofern 
bedeutsam, als dass der vorliegende B-Plan eine Neuanlage des 
Kayenmühlengrabens anstrebt und damit (eine) Verbesserung des 
Niederungsverlaufes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Luft, Abschnitt: Bewertung der Auswirkungen: 

Aufgrund der konsequenten Ausgestaltung des Baugebiets als verkehrsarmes Quartier 
mit lediglich 2 Parkhäusern an den Rändern und weitgehende Verkehrsfreiheit vom 
motorisierten Individualverkehr ist die Annahme eines geringen Einfluss des Vorhabens 
auf die Luftqualität gerechtfertigt. Der Umweltbericht wird um eine entsprechende 
Erläuterung ergänzt. Die ursprüngliche Beurteilung wird aber entgegen 
nebenstehender Anregung beibehalten. 

 
Zum Abschnitt Landschaftsplan 

Nebenstehend vorgeschlagene Ergänzung wird in Kapitel 4.1.2 der Begründung 
(Umweltbericht) vorgenommen, dem redaktionellen Hinweis gefolgt.  
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Zum Abschnitt Lärmaktionsplan 

Seit 2018 liegt der 3. Lärmaktionsplan (LAP) für Rostock vor. Die Angaben zu LAP 1. 
und 2. sind dadurch teils veraltet. Die Ausführung zu LAP 1 und 2 sollten gekürzt und 
vielmehr die wesentlichen Inhalte der 3.LAP kurz dargestellt werden; 

- die Lübecker Straße ist kein Straßenbahn-Lärmpunkt mehr (ehemalige 
Auslösewertüberschreitung in 2012) 

- bestehende Lärmbrennpunkte mit Lärmpegel von jeweils LDEN > dB(A) > 60 
dB(A) sind: 

 Lärmbrennpunkte Eisenbahn: Schweriner Straße, Kuphalstraße bis 
Holbeinplatz (E2), Holbeinplatz (E3) 

 Lärmbrennpunkt Straßenverkehr: Holbeinplatz und Lübecker Straße, 
Karl-Marx-Straße bis Werftstraße (S30) 

- Bisher durchgeführte Maßnahmen im Bereich S30: 

 Reduzierung der Geschwindigkeit auf 50 km/h 

 Anpassung der Lichtsignalkoordinierung (Grüne Welle) 

 Sanierung von Geh- und Radwegen 

- Geplante , noch nicht durchgeführte Maßnahmen sind: Fahrbahnsanierung 
mit lärmarmen Asphalt 

- Geltungsbereich des B-Planes Werftdreieck ist als „ von 
Auslösewertüberschreitungen betroffene Fläche des Flächenmanagements“ 
dargestellt 

 

Die Aktualisierung der in Begründung und Umweltbericht enthaltenen Passagen 
zur Lärmaktionsplanung wird entsprechend nebenstehender redaktioneller 
Hinweise vorgenommen.  
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Ergänzung zur Begründung des „Ansatzes eines Gleichzeitigkeitsfaktors von 0,5“ im 
Abschnitt Gewerbelärm 

Untersucht wurde der nördlich angrenzende B-Plan 10.MI.138 mit den darin 
befindlichen gewerblichen Nutzungen. Die maßgebliche Lärmquelle (Tankstelle) 
wurde mit dem realen Betrieb angesetzt. Da die restlichen Betriebe die vergebenen 
Kontingente (IFSP) nicht ausschöpfen, ist noch Entwicklungsspielraum für 
gewerbliche Nutzungen in diesem B-Plan vorhanden. Außerdem wurden zwei weitere 
relevante gewerbliche Nutzungen (Buntmetallhandel, Feuerverzinkerei) identifiziert 
und mit ihren realen Betriebszuständen im Berechnungsmodell berücksichtigt. Für die 
übrigen, nordwestlich befindlichen Nutzungen wurden immissionswirksame 
flächenbezogene Schallleistungsegel von 60/50 dB(A)/m² angesetzt. 

- Szenario 1 ; Alle Flächenquellen emittieren tags und nachts gleichzeitig 
(Gleichzeitigkeitsfaktor gTag/Nacht= 1,0) 

- Szenario 2: Alle Flächenquellen emittieren tags gleichzeitig (gTag= 1,0), Nachts 
emittieren lediglich 50% der Flächen gleichzeitig, o.g. maßgebliche gewerbliche 
Nutzungen emittieren entsprechend realem Betrieb (Gleichzeitigkeitsfaktor gNacht 
= 0,5), spiegelt die tatsächlichen Gegebenheiten wider 

Im Ergebnis sind für Szenario 1 Überschreitungen in Höhe von 2dB(A) an dem 
nördlichsten Baufeld zu verzeichnen. Diese werden nicht von den im B-Plan 
festgesetzten Flächen verursacht,, sondern von den- o.g. Nutzungen, für die ein IFSP 
von 60/50 dB(A)/m² pauschal angesetzt wurde. Für Szenario 2 ist am zuvor 
genannten Baufeld eine Überschreitung von 1 dB(A) zu verzeichnen. Das Szenario 2 
mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5 im Nachtzeitraum ist abwägungsgerecht, da 
es den vorhandenen Strukturen und der stadtplanerisch gewünschten Entwicklung 
des Gebietes mit Schwerpunkt auf Wohnnutzung und leisem Gewerbe angemessen 
ist. Zudem werden in diesem nordwestlichen Bereich aufgrund der hohen 
Verkehrsvorbelastung Fassaden mit besonderem Regelungsbedarf festgeschrieben 
und ein deutlich erhöhter baulicher Schallschutz gefordert, der geeignet ist, die 
Überschreitung in Höhe von 1dB zu kompensieren. 

 

Ergänzung zur Begründung des „Ansatzes eines Gleichzeitigkeitsfaktors von 0,5“ im 
Abschnitt Gewerbelärm 

Im Ergebnis einer fachanwaltlichen Überprüfung und der Erörterung dazu mit dem 
zuständigen Fachamt steht, dass in der Begründung bei der Behandlung des Themas 
Gewerbelärm der Gleichzeitigkeitsansatz von 0,5 nicht herangezogen werden sollte. 
Stattdessen ist in der Begründung verstärkt dazulegen, dass die gewerblichen 
Nutzungen im Umfeld in der Praxis nicht eingeschränkt werden. So lässt der Ansatz 
gemäß Schallimmissionsprognose darauf schließen, dass aufgrund ausreichend hoher 
Kontingente eine gewerbliche Nutzung durch viele Betriebsarten auf den jeweiligen 
Flächen auch weiterhin möglich ist. Damit bleibt die Zweckbestimmung eines 
Gewerbegebiets gewahrt. Zudem wir in der Begründung ergänzend dargelegt, dass 
bestehende Nutzungen nicht an den Anforderungen des Genehmigungsrechts scheitern 
und dass geringe Überschreitungen der Richtwerte bei Gewerbelärm bei dem 
begrenzten Ereignis gleichzeitiger Emission aller Nutzungen in Anbetracht der 
beachtlichen anderen erheblichen Belange abwägungsgerecht sind. Der Anregung, 
wird damit in der Form entsprochen, dass eine vertiefende Darlegung der 
Berücksichtigung des Gewerbelärms in der Begründung nicht in der 
vorgeschlagenen Form aber auf andere geeignete Weise erfolgt. 
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Sonstige Anregungen und Hinweise Begründung: 

Im Funktionsplan wird von einem existierenden Kayenmühengraben ausgegangen, 
der das Plangebiet im westlichen Teilbereich in Nord-Süd Richtung quert. Es existiert 
gegenwärtig im B-Plangebiet kein Gewässer Kayenmühlengraben, nicht als offenes 
Gewässer und nicht als unterirdischer, verrohrter Verlauf. Der Kayenmühlengraben 
wurde in den vergangenen Jahrzehnten in seinem Einzugsgebiet in weiten Teilen an 
die städtische Kanalisation angeschlossen. Die zukünftige, erlebbare Ufergestaltung 
umfasst lt. Funktionsplan verkleidete Spundwände sowie ggf. weitere Einbauten wie 
Sitzstufen und Terrassen. Die Bewirtschaftung dieser Gestaltungselemente muss im 
weiteren Verfahren geklärt werden. Sie sind nicht Teil der Gewässerunterhaltung 
durch den WBV. 

 

 

 

 

Stellungnahme Satzung Teil A - Planzeichnung: 

- Kennzeichnung „Lärmabgewandte Fassade“ (graue Dreieckslinie) und 
„Fassadenabschnitte für die betreffend als Fassadenschallschutz…“ (rosa 
Dreieckslinie) sind aus dem Teil A zu entfernen, die Informationen sind zur 
besseren Lesbarkeit als Beiplan aufzunehmen (s.a.) 

- Beiplan 1 für die lärmabgewandte Seite (neue Festsetzung 13.4) und Fassaden 
mit besonderem Regelungsbedarf bei  Wohnnutzung (Festsetzung 13.5.1) sowie 
Beiplan 2 für verbundene Außenwohnbereiche bei Wohnnutzung (neue 
Festsetzung 13.6) und Fassaden mit besonderem Regelungsbedarf bei 
gewerblichen Nutzungen (neue Festsetzung 13.5.2) als Beipläne neben der 
Planzeichnung Teil A einfügen ( siehe Anlagen) 

- Die Beschriftung der Lärmpegelbereiche ist im östlichen Baufeld MK fehlerhalft 
und fehlt im Bereich südlich der Lübecker Straße 

- Im SO Parkhaus Ost ist neben der Oberkante auch die aus Gründen des 
Schallschutzes notwendige Mindesthöhe anzugeben (entsprechend der im 
Gutachten zugrunde gelegten Höhe) 

Sonstige Anregungen und Hinweise Begründung: 

Abs. 1) Der Funktionsplan selbst ist nicht Gegenstand dieser Beteiligung; es kann daher 
nur auf die Erläuterungen zum Funktionsplan in Kapitel 2.3.7 der Begründung 
eingegangen werden. Die Ausführungen zum Kayenmühlengraben auf S. 30 werden 
in der Weise angepasst, dass nicht von einem bisher schon offenen Graben 
ausgegangen werden kann. Die planerischen Aussagen zur Gestaltung des 
Kayenmühlengrabens wurden im Rahmen des B-Planverfahrens weiterentwickelt, in 
diesem Rahmen auch die zukünftige Unterhaltung berücksichtigt und mit den 
zuständigen Behörden und Firmen abgestimmt. Demnach ist auf der Ostseite eine 
durchgängige Zugänglichkeit für die Wartung gewährleistet. Nach Rücksprache mit dem 
Amt für Umweltschutz vom 24.01.2020 wird damit den Anforderungen des WBV im 
Rahmen der Bauleitplanung ausreichend entsprochen (siehe dazu auch Mail 
Stadtplanung an WBV). Die Begründung wird unter dem Kapitel 3.9.3 
Regenwasserableitung um eine kurze diesbezügliche Darstellung ergänzt. 
Nebenstehende Hinweise finden damit Berücksichtigung.  

 

Stellungnahme Satzung Teil A - Planzeichnung: 

Anstrich 1 und 2) Die Lesbarkeit der Planzeichnung ist aufgrund der vielen 
konkurrierenden Linien nicht optimal gestaltet; andererseits führt die Aufteilung der 
graphisch dargestellten Festsetzungen auf 3 verschiedene Pläne nicht zu einer 
Verbesserung der Lesbarkeit. Nebenstehende Anregung wird daher in der Form 
aufgegriffen, dass ein Beiplan den Teil A der Satzung ergänzt und die 
Informationen beinhaltet, welche die speziellen immissionsrechtlichen textlichen 
Festsetzungen vervollständigen. 

Anstrich 3) Die Lärmpegelbereiche V und VI im Bereich der Kerngebiete bzw. des 
allgemeinen Wohngebiets werden entsprechend korrigiert bzw. ergänzt. Der 
redaktionelle Hinweis wird beachtet.  

Anstich 4) Aufgrund der gegebenen immissionstechnischen Gesamtsituation ist es nur 
folgerichtig, auch von der Werftstraße her durchgehend Mindesthöhen festzusetzen. Die 
Mindesthöhen für das SO Parkhaus Ost werden ergänzt, der redaktionelle Hinweis 
wird berücksichtigt.  
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Zu Textliche Festsetzungen Teil B 

- Die textlichen Festsetzungen sind entsprechend dem anliegenden Dokument 
aufzunehmen. 

- In den textlichen Festsetzungen wird Bezug auf die Beipläne genommen, die im 
zeichnerischen Teil A aufzunehmen sind (s.o.) 

- Die unter 3. Bauweise, Baulinie, Baugrenze angegebenen zulässigen 
Überschreitungen der Baulinie bzw. Baugrenzen durch Loggien, Balkone, 
Terrassen u. ä. können zu veränderten Anforderungen bzgl. Des 
Immissionsschutzes führen. Sofern die zulässigen Überschreitungen 
Auswirkungen auf die Linie gem. Beiplan 2 haben können, ist das Amt für 
Umweltschutz zu beteiligen. 

Stellungnahme zur Satzung (Teil B) Textliche Festsetzungen Pkt. 9.3. 
Wasserbauliche Gestaltung des Kayenmühlengrabens (M1): Die Festsetzung, dass 
die Breite des Kayenmühlengrabens im Beriech der öffentlichen Grünfläche (P4a-c) in 
allen Querschnitten mindestens eine Breite von 1,50 m aufweisen muss und die 
Grabengestaltung so auszubilden ist, dass bei durchschnittlichem Wasserdargebot 
(laut hydroloschen Gutachten) eine durchschnittliche Wassertiefe von 10 cm nicht 
unterschritten wird, ist zu überarbeiten.  

Korrekturvorschlag: Statt der Breite des Kayenmühlengrabens soll die Breite der 
Wasserfläche im Kayenmühlengrabens festgesetzt werden. Durch Einbau einer 
Sohlschwelle vor dem geplanten Durchlass Werftstraße soll das Wasser im Graben 
aufgestaut bzw. zurückgehalten werden, dass 10 cm Wassertiefe nicht unterschritten 
wird. 

 

Zu Textliche Festsetzungen Teil B 

Anstrich 1) Siehe dazu Abwägungsvorschlag S. 11-13! 

 
Anstrich 2) Siehe dazu Abwägungsvorschlag Stellungnahme Satzung Teil A - 
Planzeichnung, Anstrich 1 und 2)! 

Anstrich 3) Überschreitungen der Baulinien bzw. der Baugrenzen sind durchgehend nicht 
zu den immissionsbelasteten Hauptverkehrsstraßen hin zulässig; entsprechend ist bei 
den entsprechend ermöglichten Überschreitungen nicht von erheblichen geänderten 
Anforderungen an den Immissionsschutz auszugehen; eine Beteiligungserfordernis des 
Amtes für Umweltschutz ist damit nicht gegeben. 

 
Abs. 4 und 5) Nebenstehende detaillierte Regelungen zur Gestaltung des 
Kayenmühlengrabens sind aufgrund des vorliegenden Planungsstandes (bisher liegt 
ausschließlich hydrologisches Gutachten zum Nachweis der Machbarkeit vor) und 
entsprechend fehlender Planungsdetails zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich und 
auf Ebene der Bebauungsplanung auch nicht erforderlich. Die im Rahmen des B-Plans 
zu regelnden Belange (insbesondere differenzierte Flächennutzung, Erschließung, 
naturschutzfachlicher Ausgleich, Immissionsschutz) sind ausreichend geregelt. Zudem 
würde durch Aufnahme angeregter Vorgaben die Gestaltung dieses wichtigen 
öffentlichen Freibereichs unnötig und ggf. qualitätsmindernd eingeschränkt, noch bevor 
die Entwurfs- und Ausführungsplanung dazu vorliegt. Nebenstehender Anregung wird 
entsprechend nicht gefolgt. Der Einbau der vorgeschlagenen Sohlschwelle greift wie 
bereits vorstehend dargelegt, unnötigerweise der späteren technischen und 
gestalterischen Planung vor. Die Breite der Wasserfläche des Kayenmühlengrabens ist 
abhängig vom jeweiligen Wasserdargebot, sodass deren Festsetzung rechtlich 
unbestimmt ist; dennoch ist eine Präzisierung zum Begriff der Bereite des Grabens 
geboten. Nebenstehender Anregung wird daher in der Form gefolgt, dass die Breite 
auf die Grabensole bezogen wird. Im Ergebnis einer Abstimmung mit dem Amt für 
Umweltschutz wird aber die Mindestbreite im Sinne einer größeren 
Gestaltungsfreiheit auf 1,0 m herabgesetzt. 
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13. VORKEHRUNG ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES 
BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZES (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)  

13.1 Lärmrobuste städtebauliche Struktur 

Die das Gebiet umschließende, den Verkehrswegen zugewandte, weitestgehend geschlossene 
Bebauungsstruktur einschließlich Lärmschutzwänden hat eine wirksame schallabschirmende Funktion für 
die Nutzungen innerhalb des Gebietes. Diese Funktion ist dauerhaft sicherzustellen. 

13.2 Lärmschutzwände: 

Die Lärmschutzwand zwischen den Baugebieten MU 3 und MU 7 ist so auszuführen, dass deren äußere, 
zur Lübecker Straße gerichtete Kante mindestens 1 m hinter der zur Lübecker Straße gerichteten Baulinie 
des MU 3 zurückbleibt.  Die Lärmschutzwand zwischen den Baugebieten MU 7 und MU 8  ist so 
auszuführen, dass deren äußere, zur Lübecker Straße gerichtete Kante mindestens 1 m von den zur 
Lübecker Straße gerichteten Baulinien der Baugebiete vorgenannter Baugebiete zurückbleibt. 

Die Oberkante muss mindestens 28 m über NHN betragen bzw. einen Überdeckungsbereich von 0,30 m 
oberhalb des obersten Fensters der angrenzenden Gebäude aufweisen.  

Die Schalldämmung der Lärmschutzwand hat Rw > = 25 dB zu betragen." 

13.3 Fassadenschalldämmung:  

Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen sind die Außenbauteile von 
schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109:1989-11 innerhalb der festgesetzten Lärmpegelbereiche 
so auszuführen, dass die erforderlichen resultierenden bewerteten Schalldämmmaße gem. Tabelle 8 der 
DIN 4109:1989-11 eingehalten werden. 

    Raumarten 

Lärm-
pegel-
bereich 

"maßgeb-
licher 
Außenlärm-
pegel"  
in dB(A) 

Aufenthaltsräume in Wohnungen, 
Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume und Nutzungen mit 
vergleichbarer Schutzbedürftigkeit 
gegenüber Lärmimmissionen. 

Büroräume
1)
 und Nutzungen mit 

vergleichbarer 
Schutzbedürftigkeit gegenüber 
Lärmimmissionen. 

    erforderliches R`W, res des Außenbauteils in dB 

IV 66 bis 70 40 35 

V 71 bis 75 45 40 

VI 76 bis 80 50 45 
1)
 An Außenbauteilen von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den 

Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenlärmpegel leistet, 
werden keine Anforderungen gestellt. 

Bei der Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel ist abweichend zur DIN 4109:1989-11 der 
maßgebliche Außenlärmpegel für das Verkehrsgeräusch auf der Grundlage des 
Verkehrslärmbeurteilungspegels Nacht mit einem Zuschlag von 13 dB(A) zu ermitteln.  

Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Lärmpegelbereiche gelten für das unbebaute Plangebiet. Wird 
durch ergänzende Schalluntersuchungen für konkrete Planvorhaben nachgewiesen, dass sich der 
maßgebliche Außenlärmpegel z.B. infolge der Abschirmung durch vorgelagerte Baukörper vermindert, so 
kann von der Festsetzung abgewichen werden. 

Bei der nebenstehenden, dem Abwägungsvorschlag zu Grunde gelegten Stellungnahme 
des Amtes für Umweltschutz handelt es sich um die überarbeitete Stellungnahme mit 
Stand vom 14.01.2020. Die älteren Fassungen, welche sich in Einzelheiten der 
angeregten Ergänzungen bzw. Klarstellungen zur den immissionsschutzrechtlichen 
Festsetzungen unterscheiden, sind damit nicht mehr abwägungsrelevant.  

13.1) Nebenstehender Passus dient der Klarstellung des grundsätzlichen 
Lärmschutzkonzepts ist aber nicht von normativem Gehalt. Der Passus wird daher unter 
der nicht normativen Rubrik  „Durchführungsrelevante Hinweise“ aufgeführt. 

13.2) Nebenstehende redaktionelle Ergänzung, die Höhe der LSW ergänzend auf die 
Oberkante des obersten Fensters zu beziehen, ist im Sinne der Flexibilität der 
Hochbaugestaltung sinnvoll; sie wird entsprechend aufgegriffen. 

 
13.3) Nebenstehende redaktionelle Ergänzung des letzten Absatzes stellt eine für die 
nachfolgende Vorhabenrealisierung sinnvolle Klarstellung dar; er wird daher 
aufgegriffen. 
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13.4 Grundrissregelung für Wohnnutzung:  

Grundrisse von Wohnungen sind so auszubilden, dass jede Wohneinheit über mindestens eine 
lärmabgewandte Fassade verfügt. Lärmabgewandte, ruhige Fassaden sind in dem Beiplan 1 zur Satzung 
(Teil A) dargestellt. Sofern nicht alle Wohn- und Übernachtungsräume den lärmabgewandten, ruhigen 
Fassaden zugeordnet werden können, sind Übernachtungsräume (wie Schlaf- und Kinderzimmer) 
zwingend im Bereich einer lärmabgewandten Fassade anzuordnen. 

Hiervon ausgenommen sind Wohnungen, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht zu einer 
lärmabgewandten Seite ausgerichtet sind. In Wohnungen, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht 
zu einer lärmabgewandten Seite ausgerichtet sind, muss mindestens ein Übernachtungsraum (bei 
Wohnungen mit zwei Übernachtungsräumen) bzw. mindestens die Hälfte der Übernachtungsräume (bei 
Wohnungen mit mehr als zwei Übernachtungsräumen) zu einer lärmabgewandten Seite ausgerichtet sein.  

Aufenthaltsräume von Einraumwohnungen sind wie Übernachtungsräume zu behandeln. 

13.5 Fassaden mit besonderem Regelungsbedarf:  

13.5.1 Wohnnutzung: 

a) An den in dem Beiplan 1 der Satzung (Teil A) gekennzeichneten Fassaden mit besonderem 
Regelungsbedarf sind für die Außenöffnungen, Fenster und Türen der entsprechend 13.4 ausnahmsweise 
zulässigen Übernachtungsräume bauliche Schallschutzmaßnahmen wie vorgehängte Fassaden bzw. 
Vorbauten (z.B. verglaste Loggien, Balkone, Wintergärten, Laubengänge) vorzusehen, mit denen eine 
Reduzierung des Beurteilungspegels auf < 50 dB(A) im Nachtzeitraum vor dem geöffneten Fenster 
nachweislich erreicht wird.  

b) An den in dem Beiplan 2 der Satzung (Teil A) orange gekennzeichneten Fassaden sind schutzbedürftige 
Räume von Wohnungen einschließlich Wohnküchen mit einer Grundfläche größer als 12 m² 
(ausgenommen die unter 13.5.1.a geregelten Übernachtungsräume) mit fensterunabhängigen, aktiven, 
schallgedämmten Lüftungseinrichtungen auszustatten. 

13.5.2 Sonstige in den Baugebieten zulässige Nutzung (Nichtwohnnutzung): 

a) An den in dem Beiplan 2 der Satzung (Teil A) blau gekennzeichneten Fassaden sind Fenster von 
Büroräumen und sonstigen schutzbedürftigen gewerblichen Nutzungen als Festverglasung auszuführen. 
Alternativ können geschlossene, nicht zu öffnende Laubengänge oder Loggien bzw. Maßnahmen gleicher 
Wirkung wie z.B. Vorhangfassaden vorgesehen werden.  

b) An den in dem Beiplan 2 der Satzung (Teil A) orange gekennzeichneten Fassaden sind Fenster von 
Büroräumen und sonstigen schutzbedürftigen gewerblichen Nutzungen mit fensterunabhängigen, aktiven, 
schallgedämmten Lüftungseinrichtungen auszustatten. 

13.6 Schutz der Außenwohnbereiche:  

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche (z.B. Loggien, 
Balkone, Terrassen) von Wohnungen an den im Beiplan 2 zur Satzung (Teil A) gekennzeichneten 
Fassaden nur als verglaste Vorbauten, verglaste Loggien oder Wintergärten zulässig.  

13.7 Von den Forderungen in Punkt 13.4 bis 13.6 kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im 
Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass sich an diesen Fassaden unter Berücksichtigung der 
Bebauung geringere Beurteilungspegel einstellen. 

Der Nachweis muss im Baugenehmigungsverfahren auf der Grundlage der Berechnungsvorschriften 
"Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90" und "Berechnung des Beurteilungspegels für 
Schienenwege (Schall 03)", geführt werden. 

 

13.4-13.5.2) Der Vorschlag, mögliche Abweichungen in einem gesonderten Punkt (13.7) 
zusammenzufassen dient der Verbesserung der Übersichtlichkeit. Er wird aufgegriffen. 

13.5.1a) Nebenstehend angeregter, gegenüber der ausgelegten Fassung erweiterter 
Schallschutz, in der Form, dass für sämtliche nach Festsetzung 13.4 ausnahmsweise 
zulässige Übernachtungsräume bauliche Schallschutzmaßnahmen wie vorgehängte 
Fassaden bzw. Vorbauten in den besonders belasteten Fassadenabschnitten zwingend 
vorzusehen sind (bisher beschränkte sich die Anforderung auf Schallgedämmte 
Lüftungseinrichtungen), ist in Anbetracht der erheblichen Lärmbelastung, welche 
teilweise deutlich über dem Orientierungswert der DIN 18005 für den Nachzeitraum von 
50 dB(A) für ein urbanes Gebiet liegt, angemessen. In diesem Zusammenhang ist 
zudem zu berücksichtigen, dass die für das MU geltenden Orientierungswerte bereits 5 
dB(A) über diejenigen für allgemeine Wohngebiete hinausgehen und dass darüber 
hinausgehende Pegel gesunde Wohnverhältnisse nicht mehr gewährleisten. Der mit den 
erweiterten Maßnahmen verbundene bauliche Mehraufwand und die Einschränkung für 
die Wohnungsgestaltung kommen zudem nur für eine begrenzte Anzahl an Wohnungen, 
welche entsprechend Festsetzung 13.4 über 2 Außenwände nicht zu einer 
lärmabgewandten Seite ausgerichtet sind, zum Tragen. Die berechtigten 
Schallschutzanforderungen werden daher den privaten Belangen einer möglichst 
großen Gestaltungsfreiheit bei der Projektgestaltung und wirtschaftlichen 
Anforderungen (vermehrte Baukosten) vorgezogen. 

13.5.1b) Nebenstehend angeregte, gegenüber der ausgelegten Fassung für die 
sonstigen Wohnräume abgeänderte Schallschutzvorgabe in Form von vorgeschriebenen 
schallgedämmten Lüftungseinrichtungen in besonders verlärmten Fassadenabschnitten 
mit Lärmpegeln von mehr als 63 dB(A) für den Tag ist angemessen, da hier Belastungen 
vorliegen, die deutlich auch über die schon gegenüber den allgemeinen Wohngebieten 
angehobenen Orientierungswerte für urbane Gebiete von 60 dB(A) gehen. Der bauliche 
Mehraufwand für den Einbau schallgedämmter Lüftungseinrichtungen führt nicht zur 
Einschränkung der Grundrissgestaltung und die zusätzlichen Kosten bleiben im 
vertretbaren Rahmen. Die Belange eines angemessenen Schallschutzes und damit 
verbundener gesunder Wohnverhältnisse werden denen privater wirtschaftlicher 
Anforderungen und einer möglichst großen Gestaltungsfreiheit vorgezogen. 

13.5.2a) In den Fassadenbereichen, für die nebenstehend eine Festverglasung angeregt 
wird, betragen die Außenlärmpegel mit über 72 dB(A) werte, die bereits den Schwelle 
zur Gesundheitsgefährdung überschreiten. Damit sind in diesen Bereichen 
Büronutzungen sowie andere Nutzungsarten vergleichbarer Schutzbedürftigkeit gem. 
DIN 4109:1989-11 Tab. 8 auch nicht kurzzeitig vertretbar, was in der Konsequenz  
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13.8 Spielfläche: 

Der Spielplatz für die Altersgruppe 14 bis 19 Jahre ist im nördlichen Bereich des Baugebietes SO 
"Parkhaus Ost", in mindestens 17,00 m Entfernung vom Baugebiet MU 5 auf der Dachfläche 
unterzubringen. Dabei ist die Spielfläche auf der Süd- und Ostseite auf einer Höhe von 3,00 m mit einer 
Lärmschutzwand einzufassen. Die Schalldämmung der Lärmschutzwand hat Rw > = 25 dB zu betragen. 
Hiervon kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen 
wird, dass durch geeignete Maßnahmen die Richtwerte der Freizeitlärmrichtlinie eingehalten werden.  

13.9 Baureihenfolge: 

Eine Wohnnutzung oder wohnähnliche Nutzung ist erst zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die 
Verkehrslärmimmissionen durch eine geschlossene Bebauung oder hinsichtlich ihrer Abschirmwirkung 
gleichwertige Maßnahmen soweit abgeschirmt werden, dass an den in dem Beiplan 1 zur Satzung (Teil A) 
des Planes als lärmabgewandt gekennzeichneten Gebäudefassaden die Immissionsgrenzwerte der 
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BlmSchV) für Mischgebiete von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) 
während der Bauphase eingehalten sind. Dies gilt auch für Anlagen für soziale oder gesundheitliche 
Zwecke, die Übernachtungs- oder Aufenthaltsräume aufweisen und deren Zweckbestimmung in einer dem 
Wohnen vergleichbaren Nutzung besteht. Dazu zählen u.a. Kindergärten, Tageseinrichtungen und 
Einrichtungen für die Kleinkindbetreuung. Die konkrete Reihenfolge der Errichtung der Gebäude ist vor dem 
Satzungsbeschluss in einem städtebaulichen Vertrag gesondert festzuhalten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 2 
BauGB) 

 

 
 

nebenstehende Schallschutzmaßnahmen erfordert. Die um o. g. Festverglasung und 
den damit verbundenen haustechnischen Aufwendungen und Nutzungs-
beschränkungen gegenüber der ausgelegten Entwurfsfassung erweiterte 
Festsetzung, ist in Anbetracht des besonderen Immissionsschutzerfordernisses 
angemessen.  Die durch den erweiterten Immissionsschutz verbundenen privaten 
Nachteile in Sachen Gestaltungsfreiheit und erhöhtem baulichen Aufwand sind 
weniger gewichtig, die entsprechenden Belage gegenüber denen des 
Immissionsschutzes bzw. der Gewährleistung gesunder Arbeitsverhältnisse 
zurückzustellen. 

13.5.2b) Auch für weitere Fassadenbereiche besteht mit Außenlärmpegeln von 63 dB(A) 
und mehr eine Belastung zur Tagzeit, die deutlich über dem entsprechenden 
Orientierungswert von 60 dB(A) für ein urbanes Gebiet liegen und auch für eine ruhige 
Arbeitsnutzung zu hoch ausfallen. Damit ist der nebenstehend für Büroräume und 
sonstige Nichtwohnnutzungen mit vergleichbarem Schutzbedürftigkeit gegenüber 
Lärmimmissionen erweiterte Lärmschutz durch zwingend vorgeschriebene 
schallgedämmte Lüftungssysteme auch in Anbetracht der damit verbundenen Nachteile 
betreffend privater Belange und zwar erhöhter Anforderungen an die Gebäudegestaltung 
sowie erhöhter Baukosten, gerechtfertigt. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen 
Belange werden gegenüber denen des Schallschutzes bzw. derer gesunder 
Arbeitsverhältnisse zurückgestellt. 

13.6) Nebenstehender redaktioneller Vorschlag, auch Wintergärten zur 
Klarstellung unter den möglichen Vorbauten mit aufzuführen, wird aufgegriffen. 

13.7) Nebenstehender redaktioneller Vorschlag die Öffnungsklauseln 
zusammenzufassen und auf die Beurteilungspegel zu beziehen, wird im Sinne der 
Übersichtlichkeit bzw.  Praktikabilität aufgegriffen. 

13.8) Der redaktionelle Vorschlag einer Öffnungsklausel für die spätere Bauumsetzung 
ist im Sinne einer die Bauumsetzung erleichternden Flexibilisierung. Der Vorschlag wird 
aufgegriffen. 

13.9) Der redaktionelle Vorschlag die Festsetzung zur abschnittsweisen Umsetzung an 
das Ende zu stellen, ist aus Gründen der Übersichtlichkeit sinnvoll. Er wird 
aufgegriffen. 
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Begründung 

Die Begründung zum B-Plan ist entsprechend der Kommentare im anliegenden pdf-
Dokument zu korrigieren. Die aktualisierten Festsetzungen für den Teil 
Immissionsschutz sind einzuarbeiten. 

Kapitel 2.3.5, Aktualisierung anhand der inzwischen vorliegenden Stufe III der 
Lärmaktionsplanung angeregt  

Kapitel 2.3.6, S.23, 2. Abs.: Anführen der Werftstraße als gleichrangige Lärmquelle 
neben der Lübecker Straße 

Kapitel 2.3.7, S. 26, 2. Abs.2: Hinweis, dass die Darstellung zu den im Funktionsplan 
enthaltenen maximalen Gebäudehöhen nicht mit den Festsetzungen des B-
Planentwurfs übereinstimmen. Anregung den aktuellen Funktionsplan zu Grunde zu 
legen. 

 

 

Kapitel 3.3, letzter Absatz: Es soll darauf hingewiesen werden, dass keine 
Außenwohnbereiche an lärmzugewandten Fassaden zugelassen werden, es sei denn 
die WE verfügt über einen alternativen Außenwohnbereich entsprechend textlicher 
Festsetzungen. Zudem soll darauf hingewiesen werden, dass in verlärmten Bereichen 
geschlossene Wintergärten vorzusehen sind. 

Kapitel 3.13: Es wird bemängelt, dass keine Herleitung erfolgt, warum an diesem 
immissionsfachlich kritischen Standort gebaut werden muss (z. B. 
Alternativenprüfung). 

 

 

 

 

3.13.1, 1. Abs., Letzter Satz: ergänzen um „soweit bekannt der reale Betrieb 
entsprechend Baugenehmigung“  

 
3.13.1, Gewerbelärm, 2 Abs.: Es fehlt eine ausführliche Begründung des 
Gleichzeitigkeitsansatzes von 0,5. 

 

Abs. 1) Die Begründung wird entsprechend der abgeänderten Festsetzungen 
angepasst, nebenstehender Anregung damit gefolgt.  

Kap. 2.3.5) Die Aktualisierung erfolgt. Dem redaktionellen Hinweis wird damit 
entsprochen.  

Kap. 2.3.6) Die Werftstraße wird neben der Lübecker Straße als gleichrangige 
Lärmquelle aufgeführt. Dem redaktionellen Hinweis wird damit entsprochen.  

Kap. 2.3.7) Der Funktionsplan wurde als den Wettbewerbsbeitrag konkretisierende 
informelle Planung im Jahr 2017 erarbeitet; eine Aktualisierung ist nicht erfolgt und auch 
nicht erforderlich. Die Planungskonzeption wurde seitdem aufgrund des Erfordernisses 
der Berücksichtigung verschiedenster öffentlicher und privater Belange im Rahmen des 
B-Planverfahrens weiterentwickelt; daraus ergeben sich die nebenstehend bemängelten 
Abweichungen. Da keine Aktualisierung des Funktionsplans erfolgt ist, kann 
nebenstehender Anregung auch nicht entsprochen werden.  

Kap. 3.3) Die Begründung wird um einen Verweis darauf, dass die 
immissionsrechtlichen Anforderungen hier Einschränkungen bei der Zulässigkeit 
von Außenwohnbereichen bewirken, ergänzt.  

 
 
Kap 3.13) In Kapitel 1.1 sind die Gründe für die beabsichtigte bauliche Nutzung des 
Werftdreiecks bereits ausführlich dargelegt. In Sachen Prüfung alternativer Standorte ist 
festzustellen, dass sämtliche grundsätzlich für den vorrangig nachgrafragten 
innerstädtischen Wohnungsbau in Frage kommenden innenstadtnahen Standorte sich 
bereits in gleicher Weise in einem B-Planverfahren befinden oder dazu bereits 
entsprechende Voruntersuchungen erfolgen. Die Begründung wird im Teil 
Umweltbericht, Kapitel 4.2.4, um eine entsprechende ergänzende Erläuterung 
sowie um einen Verweis auf die in Kapitel 1.1 dargelegten Gründe ergänzt. 
Nebenstehendem Einwand ist damit angemessen begegnet.  

Abs. 7) In gleicher Stellungnahme wird bereits im Zusammenhang mit dem 
Gleichzeitigkeitsfaktor eine Anregung zu nebenstehendem Aspekt gegeben, welche 
berücksichtigt wird. Nebenstehende Anregung ist damit bereits berücksichtigt.  

Abs. 8) Siehe dazu Abwägung S. 8 der Stellungnahme des Amtes für Umweltschutz!  
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3.13.1, Freizeitlärm letzter Absatz: Ergänzen um: „Ggf. notwendige Beschränkungen 
der Nutzungszeiten werden i. R. d. Baugenehmigung geprüft.“ 

3.13.2, Optimierung der Baustruktur, 4 Abs., 1. Satz: Es wird eine Konkretisierung der 
Benennung der städtebaulichen Gründe angeregt. 

3.13.3, Verbesserung der äußeren Lärmschutzstruktur, Abs. 1: Es wird das Fehlen 
einer stichhaltigen Begründung für die Zulässigkeit der Anordnung nachtgenutzter 
Räume an einer nicht lärmabgewandten Seite bemängelt. 

 

3.13.3, Regelungen zur Grundrissgestaltung, Abs. 3: Es erfolgt der Hinweis, dass ab 
Lärmpegelbereich III grundsätzlich schallgedämmte Lüftungseinrichtungen festgesetzt 
sind. 

3.13.5 Die Aussage der Deutschen Bahn, dass die Schienenverkehrsgeräusche sich 
durch den Bahnausbau nicht ändern, wird als unzureichend gesehen. Es wird eine 
ergänzende Begutachtung eingefordert. 

 

 

 

 

 

3.14.3: Die Höhenangabe der Lärmschutzwände ist zu ergänzen. 

 

4.1.2, Lärmaktionsplan: Überarbeitung des Kapitels eingefordert!  

4.1.2, Fußnote: Anregung diese umzuformulieren in: „Bei Überschreitung dieser 
Werte an tangierender Wohnbebauung mit hohen Betroffenenzahlen sind 
Maßnahmen zur Lärmminderung umzusetzen“. 

4.2.1: Hinweis, dass Quellenangabe zur „Ersteinschätzung der Beeinflussung der 
Lufthygiene …“ fehlt. 

4.3.1, Schutzgut Mensch; Hinweis, dass zum Lärmaktionsplan die III Stufe vorliegt. 

Abs. 9 / 3.13.1) Nebenstehende redaktionelle Ergänzung erfolgt.  

 
Abs. 10) Die städtebaulichen Gründe werden im direkt nachfolgenden Text ausführlich 
dargelegt, nebenstehender Anregung ist damit bereits entsprochen. 

Abs. 11) Die Überprüfung der Lärmsituation hat ergeben, das im Bereich MU 3a und MU 
7b auch die 6. Obergeschosse durch die zur L22 hin vorgelagerte Schallschutzstruktur 
hinreichend abgeschirmt sind. Nebenstehend angeregte Begründung ist damit nicht 
mehr erforderlich. Die Aussage zur Lärmproblematik in den entsprechenden 6. OGs 
wird entsprechend angepasst.  

Abs. 12) Da die entsprechende Festsetzung entfallen ist, hat sich auch der angeregte 
Hinweis erübrigt. 

 
Abs. 13) Im Hinblick auf die Berücksichtigung möglicher Auswirkungen auf die 
Lärmentwicklung durch das hinzukommende Rangiergleis, ist es nicht möglich, von der 
Deutschen Bahn präzise Angaben zu Nutzungsfrequenz und eingesetzte Fahrzeuge zu 
erhalten. Die Lärmbegutachtung zum laufenden Planfeststellungsverfahren trifft 
entsprechende Aussagen nicht. Da davon auszugehen ist, dass sich der zukünftige 
Rangierbetrieb in engen Grenzen hält und zudem begleitend zum geplanten 
Rangiergleis ein als aktive Schallschutzmaßnahme konzipierter Parkhausriegel platziert 
ist, ist aber anzunehmen, dass der Rangierbetrieb keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Lärmimmissionssituation insgesamt haben wird. Die Begründung wird in Kapitel, 
3.13.5 und im Umweltbericht um eine kurze Darlegung zu ergänzt, 
nebenstehendem Hinweis damit angemessen Rechnung getragen. 

Abs. 14) Es geht hier um eine Erläuterung der Gestaltungsanforderungen an die 
Lärmschutzwände, in diesem Zusammenhang ist deren Höhe unerheblich. Der 
Anregung wird entsprechend nicht gefolgt. 

Abs. 15) Siehe Abwägung Kapitel 2.3.5! 

Abs. 16) Der Anregung wird gefolgt.  

 

Abs. 17) Die Quellenangabe (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologe M-
V, Schreiben vom 11.12.2017) wird ergänzt.  

Abs. 18) Der Hinweis wird berücksichtigt.  

 

 



 

HANSESTADT ROSTOCK – SATZUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 10.W.63.1 FÜR DAS GEBIET  
“Wohnen am Werftdreieck“ – 

ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN ZUM ENTWURF VOM 06.03.2019 

Behörden 10 Amt für Umweltschutz DEMOS 30.08.19, erg. 15.01./03.04.20 Posteingang am 03.09.2019 Lfd. Seite 15 
 

Änderungen Schallgutachten 

In dem Schaltechnischen Gutachten GP 1234/18 (Arbeitsstand 19.02.2019) sind 
folgende Änderungen/Ergänzungen vorzunehmen ( siehe auch E-Mail vom 
25.06.2019): 

- Kap. 2.5. auf S.11 vorletzter Absatz:“…Für Mischgebiete können 5 2dB(A) 
höhere Werte angenommen werden“ 

Kap 5.2.1 auf S.17: Der Betrieb auf dem neuen Rangiergleis 11a im Bereich des B-
Plans Werftdreieck ist nicht im Gutachten berücksichtigt. Das neue Gleis beginnt auf 
Höhe des Parkhauses und teilt sich im nördlichen Bereich. Der gewerblich 
einzuordnende Lärm ausgehend von den Gleis 11a sowie ggf. 2 und 

- den hier stattfindenden Rangiervorgängen u.ä. muss im Gutachten ermittelt und 
aufgezeigt werden. 

- Kap. 7.1.1 auf S. 32: in der Aufzählung Lärmschutzmaßnahmen ggü. 
Gewerbelärm bitte „geschlossene“ Laubengänge ergänzen. 

 Kap. 7.2.9 aus S. 49 bitte beim letzten Anstrich „zentrale Lüftungseinrichtungen“ 

ergänzen 

 

Das Schalltechnische Gutachten GP 1234/18 (Arbeitsstand 19.02.2019) ist nicht Teil des 
Ausgelegten Satzungsentwurfs oder der zugehörigen Begründung. Entsprechend finden 
nebenstehende Anregungen keine Berücksichtigung in vorliegender Abwägung. Die im 
Rahmen der B-Plan-Aufstellung beachtlichen Aussagen des Gutachtens sind aber 
uneingeschränkt berücksichtigt. 
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von: 73 Rostock, 03.04.2020 
  Sachb.: 73.37-Sa 
  Tel.: -7336 
  jacqueline.sambale@rostock.de 
an: 61 (cc Planer)  

B-Plan Nr. 10.W.63.1 „Wohnen am Werftdreieck“ - Satzungsbeschluss 

hier: Prüfung der Unterlagen in Vorbereitung der Mitzeichnung des Satzungsbeschlusses 

Mit Email vom 23.03.2020 wurden uns folgende Unterlagen in Vorbereitung der 
Mitzeichnung des Satzungsbeschlusses des o. g. B-Plans mit der Bitte um Prüfung und 
schnellstmögliche Rückmeldung übergeben (Stand 17.03.2020): Planentwurf, 
Begründung, Abwägungstabelle sowie Städtebaulicher Vertrag vom 13.03.2020.  

Mit Email vom 31.03.2020 hat Frau Müncheberg bereits die Hinweise zum 
Städtebaulichen Vertrag an Amt 66 und 61 gesendet. Nachfolgend übergeben wir Ihnen 
die noch erforderlichen Änderungen in Satzung, Begründung und Abwägung: 

Immissionsschutz 
Zur Satzung: 

- MU 1 ist fälschlich als geschlossene Bebauung (g) gekennzeichnet. 

- SO Parkhäuser sind als geschlossene Bebauung zu kennzeichnen (g) oder mit 
einer Baulinie zu versehen, damit zwingend ein wirksamer schallabschirmender 
Riegelgebäude entsteht. 

- Die für die Parkhäuser festgesetzten Mindesthöhen müssen den im 
Schallgutachten angesetzten Höhen entsprechen. 

o Parkhaus West: 27,5 bzw. 28 m hoch – hinterliegende Bebauung 31,5 m 
hoch 

o Parkhaus Ost: 25,5 m hoch – hinterliegende Bebauung 26 m hoch 

- die folgende Kennzeichnung (schwarze Dreieckslinie) fehlt im zeichnerischen 
Teil A und in der Legende, damit werden alle mit Festsetzungen belegten 
Bereiche gekennzeichnet, für bessere Übersichtlichkeit ggf. nicht in der 
Planzeichnung sondern im Beiplan kennzeichnen 

 

 

 

 

 

 

 

Immissionsschutz / Zur Satzung  

Anstrich 1) Die Festsetzung der geschlossenen Bauweise erfolgt auch im MU 1, um bei 
etwaiger Parzellierung der Grundstücks sicherzustellen, dass im Bereich der einzelnen 
Baufenster jeweils ein Baukörper entsteht und nicht ggf. Abstandsflächen an einer 
etwaigen die Baufenster durchschneidenden Grundstücksgrenze einzuhalten sind. Der 
Anregung wird daher nicht gefolgt, die Festsetzung der geschlossenen Bauweise 
wird entsprechend beibehalten. 

Anstrich 2) Die durchgehende Bebauung in den Baugebieten SO Parkhaus West/Ost, 
auch zur Erfüllung der immissionsrechtlichen Anforderungen, wird durch Baulinien an 
den Schmalseiten der Baufenster gewährleistet. Die zusätzliche Festsetzung einer 
geschlossenen Bauweise ist in vorliegendem Fall nicht angemessen, da dem 
städtebaulichen Gesamtkonzept folgend und aus funktionalen Gründen die Errichtung 
eines durchgehenden Parkhauses pro Baugebiet anzunehmen ist. Mit einer späteren 
Parzellierung, welche die Festsetzung einer geschlossenen Bauweise rechtfertigen 
würde ist nicht zu rechnen. Der Anregung wird damit in der Form berücksichtigt, 
dass auf andere geeignete Weise (Baulinien an den Schmalseiten) der mit der 
Anregung verfolgte Immissionsschutz gesichert wird, die Festsetzung einer 
geschlossenen Bauweise für SO Parkhaus West und SO Parkhaus Ost wird 
hingegen nicht aufgegriffen. 

Anstrich 3) Die Festsetzung der Mindesthöhen wird hinsichtlich der aus dem 
Schallgutachten abzuleitenden Anforderungen überprüft und entsprechend 
angepasst, der Anregung wird gefolgt. 

Anstrich 4) Nebenstehende Anregung zur Kennzeichnung der Fläche für besondere 
Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) im Beiplan dient der 
Aussagekräftigkeit der Planzeichnung. Die Anregung wird aufgegriffen. 
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- Die im Beiplan orange gekennzeichneten Bereiche sind im MU 3b zu korrigieren, 
entsprechend der rot markierten Fassaden siehe SIP Anhang  A11.4. 
 

            
falsch im aktuellen Entwurf    richtig im Entwurf vom 
20.01.2020 

- Festsetzung 13.3 ist auf neue DIN 4109:2018-01 angepasst, siehe anliegendes 
Dokument zu den textlichen Festsetzungen vom 04.03.2020 

- Festsetzung 13.5.1 Wohnnutzung: a) folgendermaßen ändern (gemäß E-Mail 
vom 26.03.2020): 
„An den in dem Beiplan der Satzung (Teil A) gekennzeichneten Fassaden mit 
besonderem Regelungsbedarf sind für die Außenöffnungen Fenster und Türen 
der entsprechend 13.4 ausnahmsweise zulässigen Übernachtungsräume 
bauliche Schallschutzmaßnahmen wie vorgehängte Fassaden bzw. Vorbauten 
(z.B. verglaste Loggien, Balkone, Wintergärten, Laubengänge) vorzusehen. Die 
Vorbauten sind mindestens einfach verglast und vollständig schließbar 
auszuführen." 

- Festsetzung 13.9 letzter Satz ist auf den städtebaulichen Vertrag anzupassen, 
siehe Dokument 

- Durchführungsrelevante Hinweise:  
„Ergänzend zu vorliegendenm Bebauungsplan …  detaillierte Festlegung der 
Abgrenzung und, Reihenfolge und der zeitlichen Einordnung der einzelnen  

 

 
 
 
 
Anstrich 5) Nebenstehender redaktioneller Hinweis ist gerechtfertigt. Er wird 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anstrich 6) Die Anpassung der Festsetzung 13.3 an die inzwischen zur Anwendung 
bestimmte DIN 4109:2018-01 ist aus Gründen der Rechtssicherheit geboten. Der 
Anregung wird entsprechend gefolgt. 

Anstrich 7) Nebenstehende redaktionelle Änderung der Festsetzung 13.5.1 ist im Sinne 
der Klarstellung. Dem Vorschlag wird gefolgt. 

 

 

 

 

Anstrich 8) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzung ist der städtebauliche Vertrag 
mit Regelung der Baureihenfolge bereits abgeschlossen (Abschluss vor 
Satzungsbeschluss), sodass die in textlicher Festsetzung 13.9  geregelte Erfordernis zur 
Abschluss dieses Vertrags obsolet ist. TF 13.9 wird daher gestrichen. Nebenstehend 
angeregte Vertragsanpassung ist damit auch hinfällig. 
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Baustufen … Wohnnutzung oder wohnähnlichen Nutzung ist erst zulässig, wenn 
die Regelungen und Maßnahmen gemäß … “  

Was ist mit Tageseinrichtungen genau gemeint? Bitte entfernen oder präzisieren. 
Zur Begründung: 

- Kap. 3.13.1.1 Abschnitt Gewerbelärm:  

o „die Überschreitung in Höhe von 2 dB(A) zu kompensieren.“  

o „Baufeldes MU 2a um bis zu 2 dB(A) überschritten.“ 

o „gewerbliche Nutzung durch in Form der die meisten Betriebsarten“ 

- Kap 3.13.1.3 S. 94 „Maßnahmen die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen 
an“ 

- Kap. 4.3.2 „des Plangebietes nach Umsetzung der Planung konkrete Messungen 
Überprüfungen der tatsächlichen Lärmbelastung in regelmäßigen“ 

- S. 190, 193 und 194: „Lärmaktionsplan (LAP), 2. Stufe für den Ballungsraum 
HRO, 2014“ korrigieren Stufe 3 von 2018 

-  

Anregung zur Neufassung der textlichen Festsetzung 13.3: 

13.3 Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile der 
schutzbedürftigen Räume nach der DIN 4109-1:2018-01, Nr. 3.16 entsprechend den 
Anforderungen an die Luftschalldämmung nach der DIN 4109-1:2018-01, Nr. 7 i. V. m. 
der DIN 4109-2:2018-01, Nr. 4.4 auszuführen. 

Dabei ist gemäß der DIN 4109-1, Nr. 7.1 der maßgebliche Außenlärmpegel La nach der 
Tabelle 7 in Abhängigkeit der festgesetzten Lärmpegelbereiche und das erforderliche 
gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R‘w,ges nach der Gleichung 6 unter Beachtung 
der hierzu festgelegten Bedingungen und unter Berücksichtigung von Nr. 7.2 und 7.3 zu 
bestimmen. 

Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblicher Außenlärmpegel (Tab. 
7): 

 

 

Anstrich 9 bis 12) Die redaktionellen Hinweise dienen der Klarstellung. Sie werden 
entsprechend berücksichtigt. 
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Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel La [dB] 

I 55 

II 60 

III 65 

IV 70 

V 75 

VI 80 

VII > 80 1 

1 
Für maßgebliche Außenlärmpegel La>80 dB sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Gleichung 6: 

R’w,ges = La – Kraumart 

Dabei ist: 

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, 

Unterrichtsräume und Ähnliches; 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches; 

La der maßgebliche Außenlärmpegel (siehe Tabelle 3) 
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Mindestens einzuhalten sind: 

R’w,ges = 35 dB für  Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

R’w,ges = 30 dB für  Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und 
Ähnliches. 

Der Nachweis zur Einhaltung dieser Anforderung ist nach der DIN 4109-2, Nr. 4.4.1 bis 
4.4.4 auf der Grundlage der Gleichung 32 zu führen. 

Nach der DIN 4109-2, Nr. 4.4.5.1 darf für die von der maßgeblichen Lärmquelle 
abgewandten Gebäudeseiten der maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen 
Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB(A) und bei geschlossener Bebauung bzw. bei 
Innenhöfen um 10 dB(A) gemindert werden. 

Wenn bei einem konkreten Bauvorhaben durch ergänzende schalltechnische 
Untersuchungen nachgewiesen wird, dass der maßgebliche Außenlärmpegel, z. B. infolge 
der Abschirmung durch vorgelagerte Baukörper, reduziert ist, dürfen die Anforderungen 
an die Luftschalldämmung der Außenbauteile auf der Grundlage dieses ermittelten 
maßgeblichen Außenlärmpegels bestimmt werden. Dabei ist der maßgebliche 
Außenlärmpegel nach der DIN 4109-2, Nr. 4.4.5 zu bestimmen. 
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Anstrich 1) Die Lärmschutzwände sollen, soweit deren Durchfahrung zur Müllentsorgung 
erforderlich wird, schließbare Tore erhalten, welche eine Befahrung mit Müll- und 
Rettungsfahrzeugen sowie Lieferfahrzeugen ermöglichen. Allerdings ist mittels 
Müllsammelräumen an den Nord- und Südrändern der Baugebiete auch eine 
Organisation der Entsorgung ohne Querung der LSWs möglich. Der B-Plan wird im 
Sinne einer flexiblen Lösung in TF 13.2 um nachfolgende Regelung ergänzt: „In 
den Lärmschutzwänden sind Tore in der erforderlichen Dimensionierung mit 
Feuerwehrschließung zulässig, ebenso für Fußgänger und Radfahrer passierbare 
Öffnungen.  Vorstehende Öffnungen sind gleichzeitig so zu gestalten, dass die 
vorgesehene Schalldämmwirkung insgesamt eingehalten wird.“ Die Begründung 
wird um eine entsprechende Erläuterung des Sachverhalts ergänzt.  
Nebenstehende Anregung ist damit hinreichend berücksichtigt.  

Anstrich 2) Unabhängig von der z. Zt. alternativ in Prüfung befindlichen Lösung mit einer 
Müllentsorgung ohne Befahrung der südlichen Teile der Planstraßen B und C gibt es 
entsprechende realisierte Lösungen, die auch in vorliegendem Fall, bei Bedarf 
umgesetzt werden können. Die Bedienung kann in Abstimmung mit dem 
Entsorgungsunternehmen geregelt werden. Für Fußgänger und Radfahrer ist der Einbau 
von tunnelartigen Öffnungen mit absorbierenden Verkleidungen bereits vielfach 
realisierte Praxis, zu öffnende Tore sind hier bei lärmabsorbierender Ausgestaltung der 
Tunnelwände nicht erforderlich. Nebenstehende Bedenken werden damit hinreichend 
entkräftet.  

Anstrich 3 und 4) Aufgrund des konkurrierenden von der Deutschen Bahn vertretenen 
Anforderung, ein Teil des im Eigentum der Hansestadt Rostock befindlichen Flurstücks 
370/11 mit einer Grundfläche von insgesamt 412 m² zur Realisierung des im Rahmen 
nebenstehenden Planfeststellungsverfahrens geplanten Bahnausbaus zu verwenden, 
stehen gewichtige konkurrierende öffentliche und private Belange gegenüber. Einerseits 
erfolgt durch den Bahnausbau ein wichtiger Beitrag zur Sicherung bzw. Verbesserung 
des Bahntransports in Richtung Fischereihafen. Durch die insbesondere mit Anlage des 
zusätzlichen Rangiergleises eröffnete Möglichkeit, erheblich längere Züge 
zusammenzustellen, besteht die Chance den Bahntransport leistungsfähiger, 
wirtschaftlicher und umweltschonender zu gestalten. Andererseits besteht durch den B-
Plan Nr. 10.W.63.1 bereits eine verfestigte Planung, welche gewichtige konkurrierende 
öffentliche Belange, zum einen der Führung eines übergeordneten Radschnellwegs 
berücksichtigt, ebenso noch die Führung der neuen Buslinie 34 im Einrichtungsverkehr 
in Form einer gemeinsamen Umweltspur von 6,0 m Breite einschließlich beiderseitiger 
Sicherheitsstreifen. Die direkte Heranführung des ÖPNV-Angebots durch das westliche 
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B-Plangebiet an den Holbeinplatz schafft eine schnelle und damit attraktive Anbindung 
des großen beschäftigungsintensiven Gewerbestandorts zwischen Fischereihafen und 
Werftdreieck an den Verkehrsknotenpunkt. Im Falle der Inanspruchnahme der o. g. 
Fläche zum Bahnausbau wird zudem eine Verschiebung der vorgenannten Umweltspur 
zu Lasten angrenzender Bauflächen des die Bebauung am Standort entwickelnden 
Wohnungsunternehmens (WIRO) um mehrere Meter erforderlich. Dies führt zu einer 
Verkleinerung der Bauflächen und eine Reduzierung der Abstände zwischen dem 
geplanten Parkdeck sowie der nordöstlich davon platzieren Gebäude der 
Kindertagesstätte und 2 weiteren vorrangig zu Wohnzwecken vorgesehenen Gebäuden. 
Damit werden zusätzlich die öffentlichen Belange der Deckung der Wohnbedürfnisse der 
Bevölkerung sowie der Schaffung bzw. Sicherung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse negativ beeinträchtigt. Dazu kommen noch negative Auswirkungen 
auf die privaten wirtschaftlichen Belange des Wohnungsunternehmens, in der Form dass 
das realisierbare Bauvolumen zumindest begrenzt verringert und die Freiheit bei der 
Vorhabengestaltung eingeschränkt wird. Es besteht zunächst die Möglichkeit, die 
Flächeninanspruchnahme durch Ersatz der seitens der Deutschen Bahn geplanten 
Böschung in Form einer Stützmauer zu reduzieren, wodurch zwischen 1 und 2 m Breite 
eingespart werden könnten. Nach Aussage der Bahn würde der hohe finanzielle 
Mehraufwand in keinem Verhältnis zur Flächeneinsparung stehen. Zudem verbleibt auch 
bei Realisierung der Stützmauer das Erfordernis einer Verschiebung der nordöstlich 
folgenden Baugebiete bestehen. Daher wird der verpflichtende Bau einer Stützmauer 
nicht als angemessen eingestuft. 

Die infolge der Verschiebung der Umweltspur erforderlichen Änderungen am Zuschnitt 
der Baugebiete sind aber von vertretbaren Auswirkungen. So bleiben bei den begrenzten 
Abstandsreduzierungen die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse grundlegend 
erhalten, die Minderung des umsetzbaren Bauvolumens bleiben in engen Grenzen und 
das geplante Parkdeck ist weiterhin, wenn auch mit größerem baulichen Aufwand, 
realisierbar. Daher werden vorstehende öffentliche Belange der gesunden Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und der Wohnraumversorgung, sowie die privaten 
Belange der Gestaltungsfreiheit und der Wirtschaftlichkeit gegenüber denen des 
Eisenbahnverkehrs in vertretbarem Ausmaß zurückgestellt. Die geplante 
Umweltspur kann den Anforderungen entsprechend realisiert werden, sodass die 
damit in Verbindung stehenden verkehrlichen und umweltbezogenen öffentlichen 
Belange uneingeschränkt berücksichtigt werden. Die Zweckbestimmung des 
bisherigen Fußgängerbereichs, dieser wird nun zum verkehrsberuhigten Bereich, 
bzw. Radschnellwegs in diesem Bereich wird ergänzt wird um den Passus: 
„Befahrbar mit ÖPNV“. Ebenso erfolgt eine Ergänzung der Begründung mit  
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Darlegung der geplanten Befahrung des Baugebiets mit Buslinie 34 und zu den 
darauf abzielenden Planungsinhalten. 

Anstrich 5) Die Festsetzungen der Bäume im Straßenraum stehen im Ergebnis der 
letzten Ämterrunde entsprechend der Forderung vom Amt für Stadtgrün. Zudem ist die 
im Entwurf vorgegebene Anordnung zur Umsetzung des Grüngestaltungskonzepts aus 
dem Wettbewerbsbeitrag erforderlich. Die textlich festgesetzte Flexibilität bei den 
Baumstandorten ermöglicht ein Reagieren auf Erfordernisse im Rahmen der konkreten 
Straßenplanung. Dem Hinweis zur Machbarkeit der Bäume ist damit hinreichend 
beachtet. Das Einordnen einer Zufahrt und die Anlage von privaten Stellplätzen auf dem 
Kita-Grundstück ist nicht umsetzbar, da die geplante Grundstücksfreifläche nach 
vorgegebenem Schlüssel als Bewegungsfläche für die Kinder gesichert werden muss. 
Eine entsprechende Stellplatzanlage würde auch dem gesamten Gestaltungs- und 
Erschließungskonzept grundsätzlich widersprechen. Das Parken der Mitarbeiter kann in 
erforderlichem Umfang im direkt benachbarten Parkhaus West erfolgen. Für das 
Bringen und Abholen werden Kurzzeitparkplätze im Straßenraum zur Verfügung 
gestellt; hierzu wird ein Streifen als Verkehrsfläche mit entsprechender 
besonderer Zweckbestimmung im Vorbereich der Kita-Fläche festgesetzt. Die 
Begründung wird und eine Darlegung ergänzt. Damit wird den Anforderungen in 
konzeptkonformer Weise Genüge getan.  

Anstrich 6) Das Aufstellungsverfahren für B-Plan Nr. 10.W.63.1 erfolgt grundsätzlich 
unabhängig vom Planfeststellungsverfahren zur Neuordnung der Verkehrsflächen im 
Bereich der L22 Lübecker Straße. So sind das dem B-Plan zu Grunde liegende 
Plankonzept sowie die darauf aufbauenden Festsetzungen in einer Weise gestaltet, dass 
sich der B-Plan in wesentlichen Teilbereichen realisieren lässt. So lassen sich die 
wesentlichen Baugebiete von der Werftstraße erschließen. Die übergeordnete 
Erschließungsfunktion kann temporär auf Grundlage des bisherigen Straßensystems 
erfolgen. Die sehr begrenzte zusätzliche Verkehrsmenge aus den auf Basis des B-Plans  
hinzukommenden Nutzungen kann von den bisherigen Erschließungsanlagen mit 
bewältigt werden. Damit ist nebenstehende Annahme, dass die Rechtskraft des B-Plans 
von einem positivem Planfeststellungsbeschuss abhängig ist, nicht gegeben. 

Anstrich 7) Schnitt Werftstraße 4 wird an den Endstand der Verkehrsuntersuchung 
angepasst. Die Grenze privat-öffentlich wird ergänzt, private Flächen ohne 
Verkehrsfunktion herausgenommen. Der Anregung wird entsprochen. Die 
Dimensionierung der befestigten Verkehrsflächen ergibt sich aus Wettbewerbsentwurf 
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und dem Funktionsplan und dies ist wesentliches Gestaltungselement, die Funktionalität 
einschließlich Befahrbarkeit mit Rettungs- und Entsorgungsfahrzeugen  ist zudem 
nachgewiesen (siehe Verkehrsgutachten); von daher ist die Forderung unverständlich 
die Querschnitte an „regelkonforme Breiten“ anzupassen. Der Anregung wird nicht 
entsprochen.  

Anstrich 8) Die Breite des Radschnellwegs wird auf das Einhalten der Mindestbreite 
von 4,00 m geprüft; an den Seiten an denen keine Grünflächen angrenzen, wird 
zusätzlich ein Sicherheitsstreifen von 0,5 m berücksichtigt. Dem Hinweis wird 
damit entsprochen. 

Anstich 9) Die Erläuterung des Verkehrskonzepts erfolgt bereits ausführlich in der 
Begründung, die Begründung wird um den Aspekt, dass Lieferverkehr nur in 
Zeitfenstern erfolgt und wie dies organisatorisch umgesetzt werden kann, ergänzt. 
Die textlichen Festsetzungen nehmen normative Regelungen i.R.d. gesetzlichen 
Ermächtigung vor und sind zur Erläuterung nicht geeignet. Eine normative Regelung der 
Befahrungszeiten durch Anliefer- und Entsorgungsverkehr im B-Plan ist wenig 
praktikabel, da bei jeder später erfolgenden Änderung der Liefer- oder 
Entsorgungszeiten der B-Plan angepasst werden müsste. Hier ist eine 
ordnungsrechtliche Regelung vorzuziehen. Die Festsetzung, dass nur temporär befahren 
werden kann, ist dagegen rechtlich zu unbestimmt. Die Anregung wird somit 
hinreichend berücksichtigt.  

Anstich 10) Die durchgängige eindeutige Bezeichnung sämtlicher Verkehrsflächen wurde 
nochmals überprüft und ist gegeben. 
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Nebenstehende Anregungen sind berechtigt und werden in die Satzung 
entsprechend aufgenommen bzw. in dieser Berücksichtigt. Die bessere Lesbarkeit 
der Zeichnung wird durch Führung der Randsignaturen nebeneinander hergestellt. 
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Es ergehen weder Hinweise noch Anregungen. 
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1.1-1.3) Die Anforderungen beziehen sich nicht auf die normativen Inhalte des B-Plans, 
werden aber im Rahmen der konkreten Straßenraum- und Freianlagenplanung beachtet. 
Entsprechend ist die aufgeführte Feuerwehrrichtlinie auch schon im 
Durchführungsrelevanten Hinweis I berücksichtigt. 

2.1) Die Begründung wird um einen Hinweis, dass die Anforderungen für die 
Bewegungsflächen der Feuerwehr auch für E-Ladestationen und 
Fahrradabstellanlagen gelten, ergänzt. Der redaktionelle Hinweis wird 
berücksichtigt.  

2.2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, da aber keinerlei ergänzende Vorschläge 
unterbreitet werden, bleibt es bei dem in der Begründung dargelegten Konzept zur 
Berücksichtigung der Belange von Brandschutz und Rettungswesen. Für die späteren 
Gebäude im Bereich MU 1a und 1b kann grundsätzlich eine Anleiterung von 3 Seiten im 
Rahmen der Straßen- und Freianlagenplanung gesichert werden. Die Anleiterung von 
der Grabenseite ist damit zum Erreichen aller WE nicht erforderlich. Bezogen auf das 
MU 3b ist laut textlicher Festsetzung eine Verschiebung der festgesetzten, neu 
hinzukommenden Bäume um bis zu 7 m zulässig, sodass auf mögliche 
Anleiterungserfordernisse ebenfalls eingegangen werden kann. Die vorgetragenen 
Brandschutzbelange sind damit bereits hinreichend berücksichtigt. 

2.3) Die Bücke wird zur Befahrung von Feuerwehrfahrzeugen ausgelegt, wie in 
durchführungsrelevantem Hinweis I bereits angeführt. Allerdings kann ein 
entsprechender Ausbau nicht im Rahmen der normativen Regelungen des B-Plans 
festgeschrieben werden. 

2.4) Der Hinweis wird entsprechend redaktionell geändert!  

2.5) Die Sicherung Rettungswege der Dachnutzung des Parkhausdaches ist nicht 
Gegenstand des B-Plans, dies erfolgt im Rahmen der nachfolgenden Bauplanung bzw. 
im Baugenehmigungsverfahren. 
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2.6 und 2.7) Nebenstehende Hinweise werden als „Durchführungsrelevante 
Hinweise“ auf die Planzeichnung und in die Begründung aufgenommen.  
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Abs. 1) Die angesprochene Passage S. 73. der Begründung wird entsprechend 
nebenstehenden Hinweises ergänzt, Der redaktionelle Hinweis wird damit 
berücksichtigt.  

 

 

 

 



 

 

HANSESTADT ROSTOCK – SATZUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 10.W.63.1 FÜR DAS GEBIET  
“Wohnen am Werftdreieck“ – 

ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN ZUM ENTWURF VOM 06.03.2019 

Behörden 21 Bundesamt f. Infrastrukt., Umweltschutz, Dienstl. d. Bundeswehr Schreiben vom 17.12.2019 Posteingang am 17.12.2019 Lfd. Seite 1 

STELLUNGNAHME ABWÄGUNG 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abs. 4) Der Hinweis wurde bereits unter Durchführungsrelevanten Hinweis Q 
berücksichtigt. 

 
 
Abs. 5) Der Bitte des Amtes wird nachgekommen. 
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s. Abwägung Stellungnahme vom 17.12.2019! 
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s. Abwägung Stellungnahme vom 17.12.2019! 
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1) Der Bebauungsplan erstreckt sich auf keinerlei Grundbesitz der Deutschen Bahn AG. 
Der B-Plan ermöglicht mit seinen Festsetzungen zudem das Einhalten der 
Abstandsflächen nach Landesbauordnung M-V. 
 
2, Abs. 1-4) Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, dass die im B-Plan festgesetzten, an 
das Bahngelände angrenzenden Verkehrsanlagen (Radschnellweg, bzw. Umweltspur für 
Radfahren und ÖPNV) sich mehrere Meter unterhalb des Bahnhofs bzw. der 
Gleisanlagen befinden, sind das Vorsehen eines Blendschutzes oder Vorkehrungen 
gegen das Abrollen nicht erforderlich. Lärmimmissionen des Bahnbetriebs wurden bereits 
im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung mit berücksichtigt, ebenso bei der 
Festsetzung erforderlicher Schallschutzmaßnahmen. Die bisher durch den Bahnbetrieb 
verursachten Abgase gingen in die Luftschadstoffmessungen der Messstelle am 
Holbeinplatz ein; eine Erstbewertung der Luftschadstoffsituation im Rahmen der B-
Planaufstellung wurde vom zuständigen Landesamt für Umwelt und Geologie (LUNG)  mit 
dem Ergebnis der Unbedenklichkeit erarbeitet (siehe Schreiben vom 11.12.2017). Da 
zudem von dem aktuell geplanten Ausbau der Gleisanlagen nach Aussage der 
Schallbegutachtung in den Planungsunterlagen zur laufenden Planfeststellung 
(zusätzliches Rangiergleis am Bahnhof Holbeinplatz) kein Mehrverkehr und damit auch 
keine Mehrimmissionen ausgehen werden, sind über die im B-Planentwurf enthaltenen 
Regelungen zusätzliche Schutzmaßnahmen nicht erforderlich. Nebenstehende  
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Hinweise finden damit bereits umfassend Berücksichtigung. 

2, Abs. 5 u. 6) Nach Rücksprache mit nebenstehendem Träger öffentlicher Belange 
(Telefonat Herr Zielski 27.11.2019) bleibt festzustellen, dass über die beachtlichen 
Abstände laut Landesbauordnung M-V hinaus, Vorschriften für generell einzuhaltende 
Sicherheitsabstände und vorzusehende Maßnahmen zum Schutz von Bahnanlagen und 
des Bahnbetriebs nicht bestehen sondern diese jeweils orts- und vorhabenabhängig 
abgestimmt werden müssen. Auf den nachfolgenden Planungsebenen können bei 
vorliegender detaillierterer Planung ggf. erforderliche Maßnahmen geprüft werden; die 
Mitwirkungsrechte der Deutschen Bahn AG bleiben hier gewahrt. Auf Ebene des B-
Plans besteht aber kein Erfordernis, die normative Planung und/oder Begründung zu 
ergänzen. 

2, Abs. 7-9) Der Erhalt der Standsicherheit und Funktionsfähigkeit der Bahnanlagen wird 
durch die Planungsinhalte des B-Plans nicht tangiert. Dies gilt auch für den Fall des 
Baus des zusätzlichen Rangiergleises, durch Herausnahme des für den Bau der 
erforderlichen Streifens aus dem Bebauungsplan und entsprechende Verlegung von 
Umweltspur steht der nötige Raum zur Anlage der zur Gleissicherung erforderlichen 
Böschung zur Verfügung.  Eine Ableitung von Oberflächenwasser auf die Bahnanlagen 
ist schon aufgrund der gegebenen Höhenverhältnisse bzw. der vorgesehenen 
höhenmäßigen Einordnung der geplanten Nutzungen im B-Planbereich nicht möglich. 
Nebenstehenden Hinweisen wird damit entsprochen. 

2. Abs. 10-12) Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sind aber für 
vorliegendes B-Planverfahren nicht von Relevanz. 

2, Abs. 13) Der B-Plan selbst schafft keine Rechtsgrundlage für die Installation von 
Lichtzeichen und/oder Beleuchtungsanlagen, somit ist nebenstehende Anforderung hier 
nicht von Relevanz.  

3) Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sind aber für 
vorliegendes B-Planverfahren nicht von Relevanz. 
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Es ergehen weder Anregungen noch Hinweise! 
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Es ergehen weder Anregungen noch Hinweise! 
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Es ergehen weder Anregungen noch Hinweise (abgesehen von Darstellung der 
Leitungsbestände). 
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Stellungnahme  

Nebenstehende Anforderung der Deutschen Bahn, einen Teil des im Eigentum der 
Hansestadt Rostock befindlichen Flurstücks 370/11 mit einer Grundfläche von insgesamt 
412 m² zur Realisierung des im Rahmen nebenstehenden Planfeststellungsverfahrens 
geplanten Bahnausbaus zu verwenden, stehen konkurrierende öffentliche und private 
Belange gegenüber. Einerseits erfolgt durch den Bahnausbau ein wichtiger Beitrag zur 
Sicherung bzw. Verbesserung des Bahntransports in Richtung Fischereihafen. Durch die 
insbesondere mit Anlage des zusätzlichen Rangiergleises eröffnete Möglichkeit, 
erheblich längere Züge zusammenzustellen, besteht die Chance den Bahntransport 
insgesamt leistungsfähiger, wirtschaftlicher und umweltschonender zu gestalten. 
Andererseits besteht durch den B-Plan Nr. 10.W.63.1 bereits eine verfestigte Planung, 
welche gewichtige konkurrierende öffentliche Belange, zum einen die Führung eines 
übergeordneten Radschnellwegs berücksichtigt, ebenso noch die Führung der neuen 
Buslinie 34 im Einrichtungsverkehr in Form einer gemeinsamen Umweltspur von 6,0 m 
Breite einschließlich beiderseitiger Sicherheitsstreifen. Die direkte Heranführung des 
ÖPNV-Angebots durch das westliche B-Plangebiet an den Holbeinplatz schafft eine 
schnelle und damit attraktive Anbindung des großen beschäftigungsintensiven 
Gewerbestandorts zwischen Fischereihafen und Werftdreieck an den 
Verkehrsknotenpunkt. Im Falle der Inanspruchnahme der o. g. Fläche zum Bahnausbau 
wird zudem eine Verschiebung der vorgenannten Umweltspur zu Lasten angrenzender 
Bauflächen des die Bebauung am Standort entwickelnden Wohnungsunternehmens 
(WIRO) um mehrere Meter erforderlich. Dies führt zu einer Verkleinerung der Bauflächen 
und eine Reduzierung der Abstände zwischen dem geplanten Parkdeck sowie der 
nordöstlich davon platzieren Gebäude der Kindertagesstätte und 2 weiteren vorrangig zu 
Wohnzwecken vorgesehenen Gebäuden. Damit werden zusätzlich die öffentlichen 
Belange der Deckung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung sowie der Schaffung bzw. 
Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse negativ beeinträchtigt. Dazu 
kommen noch negative Auswirkungen auf die privaten wirtschaftlichen Belange des 
Wohnungsunternehmens, in der Form dass das realisierbare Bauvolumen zumindest 
begrenzt verringert und die Freiheit bei der Vorhabengestaltung eingeschränkt wird. Es 
besteht zunächst die Möglichkeit, die Flächeninanspruchnahme durch Ersatz der seitens 
der Deutschen Bahn geplanten Böschung in Form einer Stützmauer zu reduzieren, 
wodurch zwischen 1 und 2 m Breite eingespart werden könnten. Nach Aussage der 
Bahn würde der hohe finanzielle Mehraufwand in keinem Verhältnis zur 
Flächeneinsparung stehen. Zudem bleibt auch bei Realisierung der Stützmauer das 
Erfordernis einer Verschiebung der nordöstlich folgenden Baugebiete bestehen. 
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Daher wird der verpflichtende Bau einer Stützmauer nicht als angemessen eingestuft. 
Die infolge der Verschiebung der Umweltspur erforderlichen Änderungen am Zuschnitt 
der Baugebiete sind aber von vertretbaren Auswirkungen. So bleiben bei den begrenzten 
Abstandsreduzierungen die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse grundlegend 
erhalten, die Minderung des umsetzbaren Bauvolumens in engen Grenzen und das 
geplante Parkdeck ist weiterhin, wenn auch mit größerem baulichen Aufwand, 
realisierbar. Daher werden vorstehende öffentliche Belange der gesunden Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und der Wohnraumversorgung, sowie die privaten 
Belange der Gestaltungsfreiheit und der Wirtschaftlichkeit gegenüber denen des 
Eisenbahnverkehrs in vertretbarem Ausmaß zurückgestellt. Die geplante 
Umweltspur kann den Anforderungen entsprechend realisiert werden, sodass die 
damit in Verbindung stehenden verkehrlichen und umweltbezogenen öffentlichen 
Belange uneingeschränkt berücksichtigt werden. Die zur Anlage des zusätzlichen 
Rangiergleises benötigte Fläche wird aus dem Geltungsbereich des B-Plans Nr. 
10.W.63.1 herausgenommen. Den Belangen des Eisenbahn-Bundesamtes wird 
damit entsprochen. 

Hinweise 

2.) Der Eisenbahnfachplan berechtigte Infrastrukturbetreiber, das ist die Deutsche 
Bahn Immobilien wurde inzwischen nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt, deren 
Stellungnahme in die Abwägung eingestellt (s. o.). Dem Hinweis wurde 
entsprochen.   
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Es ergehen weder Anregungen noch Hinweise. 
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Es ergehen weder Anregungen noch Hinweise. 
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Abs. 5) Der B-Plan gliedert die Fläche östlich der PS A in 3 Kerngebiete (MK 1, MK 2a, 
MK 2b); lediglich im MK 1 sind die Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen und dazu 
noch mit stichhaltiger Begründung. So ist die Gebäudestruktur dieses unter 
Denkmalschutz stehenden Objekts für Einzelhandel ungeeignet und ein grundlegender 
Umbau und auch die für den Einzelhandel unverzichtbaren Werbe- und 
Informationstafeln stehen den denkmalpflegerischen Anforderungen entgegen. Da aber 
im überwiegenden Teil der als MK festgesetzten Fläche Einzelhandel zugelassen wird, 
ist auch die Zweckbestimmung des MK insgesamt gewahrt. Entsprechende Bedenken, 
dass die Zweckbestimmung eines MK nicht erfüllt ist, sind damit nicht begründet. 
Zudem ist es zwar Zielsetzung, den Hochschulstandort zu sichern, jedoch ist im Hinblick 
auf zukünftige Entwicklungen auch die Zulassung von weiteren Nutzungen, wie im B-
Planentwurf berücksichtigt, sinnvoll. Der Sicherung des Hochschulstandorts ist dies nicht 
abträglich, mögliche ergänzende Nutzungen machen die Fläche attraktiver und sicheren 
damit auch den Hochschulstandort. Der Anregung der Festsetzung eines 
Sondergebiets mit Zweckbestimmung „Hochschule“ wird entsprechend nicht 
gefolgt. 

Der B-Plan ermöglicht im Bereich der Kerngebiete MK 2a und 2b grundsätzlich die 
Ansiedlung eines größeren Sportfachmarktes, allerdings werden hier andere 
Nutzungsoptionen favorisiert. Die Baustruktur folgt zudem städtebaulichen Belangen und 
kommt einem entsprechenden Vorhaben nicht entgegen. Die Prüfung der möglichen 
Unternehmensansiedlung ist zudem nicht Gegenstand dieses B-Planverfahrens. 
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Abs. 7) Luftschadstoffe und Lärmimmissionen wurden in einschlägigen Fachgutachten 
bereits geprüft. Ergänzend erfolgte auf Anregung des StALU Mittleres Mecklenburg eine 
Prüfung der nach Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungspflichtigen 
Unternehmen der Rostocker Brauerei und der Biogasanlage der Nordwasser GmbH, in 
deren Ergebnis auch keine Unverträglichkeiten gegenüber den geplanten Nutzungen im 
Bereich des B-Plans Nr. 10.W63.1 zu erwarten sind. Darüber hinaus besteht kein 
zusätzliches Begutachtungserfordernis. Nebenstehende Belage werden damit 
umfassend beachtet. 
 
 
 
 
 
Abs. 8) Die dem B-Plan zu Grunde liegende Verkehrsuntersuchung berücksichtigt 
bereits die zukünftig zu erwartenden zusätzlichen Verkehre, sodass kein zusätzliches 
Begutachtungserfordernis besteht. Nebenstehende Belage werden damit bereits 
hinreichend beachtet. 
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Abs. 9) Zur stufenweisen Umsetzung wird seitens des Vorhabenträgers eine Konzeption 
erarbeitet, welche das Funktionieren sämtlicher Aufgaben auch zu den Zwischenstufen 
der Umsetzung sicherstellt. Dazu gehört auch das Funktionieren der 
Verkehrserschließung. Dem Hinweis wird damit Rechnung getragen. 

 
 
 
 
Abs. 11) Die Breitbandversorgung ist nicht Gegenstand der B-Planaufstellung und eine 
entsprechende normative Regelungsmöglichkeit besteht im Rahmen des B-Plans 
ohnehin nicht. Entsprechend ergehen hierzu auch keine normativen Regelungen.  
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Nebenstehender redaktioneller Hinweis zur Flurstücksteilung außerhalb des 
Geltungsbereichs wird berücksichtigt.  

Der Hinweis zur Flurstücksbezeichnung 447/12 bezieht sich auf einen in der Begründung 
enthaltenen Kartenausschnitt aus dem Jahr 2016, eine Aktualisierung ist hier nicht 
erforderlich. 
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Mein Zeichen: 0333-555-23-2019/033 

Zu den eingereichten Unterlagen wird wie folgt Stellung genommen: 

Gegen den Bebauungsplan bestehen in verkehrlicher und straßenbaulicher Hinsicht 
keine Bedenken.  
 
Von mir verwaltete Bundesautobahnen und autobahnähnliche Bundesstraßen 
(Kraftfahrstraße) sind nicht betroffen. 
 
Hinsichtlich der betroffenen Landesstraße Nr. 22 (Lübecker Straße) ist das 
Straßenbauamt Stralsund zu beteiligen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Straßenbauamt Stralsund wurde bereits beteiligt. Ansonsten ergehen weder 
Anregungen noch Hinweise. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Der Lärmaktionsplan Stufe III wurde geprüft. Im Ergebnis ergeben sich aber keine 
Änderungserfordernisse am normativen Gehalt des ausgelegten B-Planentwurfs. 
Allerdings wird die in Begründung und Umweltbericht enthaltene Zusammenfassung der 
Lärmaktionsplanung entsprechend des inzwischen fortgeschriebenen Stands der Stufe 
III aktualisiert. Der Hinweis wird damit angemessen berücksichtigt.  
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3. und 4) Das festgestellte Erfordernis ergänzender Begutachtungen zur Lärmsituation 
und insbesondere als Grundlage zur Festlegung von Ansprüchen auf Entschädigungen 
für passive Schallschutzmaßnahmen gemäß § 42 BImSchG (die Begriffswahl 
Lärmvorsorgemaßnahmen ist hier nicht korrekt!) wird im Rahmen des anstehenden 
Planfeststellungsverfahrens zur Neuordnung des Bereichs Lübecker Straße erfolgen. Die 
Lärmvorsoge wird durch den Umbau der L22 Lübecker Straße sowie der 
Straßenbahntrasse verursacht, sodass im Rahmen des den Umbau regelnden 
Planfeststellungsverfahrens auch die Untersuchung und Regelung der 
Lärmvorsorgeansprüche vorzunehmen ist. Die Anregung findet damit 
Berücksichtigung.   
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Nebenstehende Hinweise wurden bereits unter Punkt F der Durchführungsrelevanten 
Hinweise aufgenommen. 



 

HANSESTADT ROSTOCK – SATZUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 10.W.63.1 FÜR DAS GEBIET 
“Wohnen am Werftdreieck“ – 

ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN ZUM ENTWURF VOM 06.03.2019 

Behörden 58 LA f. zentrale Aufgaben der Polizei, Brand- u. Katastrophenschutz Schreiben vom 23.05.2018 Posteingang am  - Lfd. Seite 1 

STELLUNGNAHME ABWÄGUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaminierte Bereiche 

Die Allgemeinen Hinweise zum Umgang mit Kontaminierung und Asbestbelastung 
werden bereits auf der Planzeichnung unter Hinweise (Punkt D) und in der 
Begründung berücksichtigt. 

Kampfmittelbelastungen  

Die Allgemeinen Hinweise zur Kampfmittelbelastung werden bereits auf der 
Planzeichnung unter Hinweise (Punkt E) und in der Begründung berücksichtigt.  
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Abs. 3) Die Verkehrsuntersuchung und die Abstimmung mit der zuständigen 
Fachbehörde, dem Amt für Verkehrsanlagen der Hansestadt Rostock, hat ergeben, dass 
die Länge der Linksabbiegerspuren hinreichend ist, sodass zu deren Verlängerung kein 
Anlass besteht. Die ermittelte Verkehrsqualität ist demnach in Ordnung, Anzeichen für 
eine eingeschränkte Verkehrssicherheit sind nicht gegeben. Die bei Begradigung der 
Schienen ermöglichte Verlängerung der Abbiegespuren ist damit von den Belangen des 
Verkehrs her nicht erforderlich. Andererseits würden bei einer Begradigung der 
Bahntrasse und damit ermöglichter Verlängerung der Linksabbiegerspur 4 zum Erhalt 
vorgesehene Bäume entfallen und die laut städtebaulich-landschaftsplanerischem 
Konzept vorgesehene auszubildende „Grüne Kante des Quartiers wäre ebenfalls nicht 
umsetzbar. Im Ergebnis wird der naturschutzfachliche Aspekt des Bauerhalts und 
dem der städtebaulichen Gestaltung (Grüne Kante) der Vorrang vor einer längeren 
Aufstelllänge der Linksabbiegerspur (ohne nennenswerter Verbesserung der 
Verkehrsqualität) und den geringfügigen Betriebsvorteilen bei der Straßenbahn 
eingeräumt. Nebenstehende Anregung wird entsprechend nicht aufgegriffen. 
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Abs. 4) Der neuen Straßenplanung liegt eine umfassende Verkehrsuntersuchung zu 
Grunde, in deren Ergebnis deren Funktionsfähigkeit auch mit einer angemessenen 
Verkehrsqualität steht. Dies hat auch der Abstimmungsprozess mit der zuständigen 
Fachbehörde, dem Amt für Verkehrsanlagen der Hansestadt Rostock, bestätigt. Der 
Anregung einer Überprüfung der vorliegenden Fachplanung wird daher nicht 
entsprochen. 
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Es ergehen weder Anregungen noch Hinweise! 
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Es ergehen weder Anregungen noch Hinweise.  
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Abs. 1 und 2) Die Führung der Buslinie 34 durch das Wohnquartier war zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses des B-Plan-Entwurfs kein abgestimmtes Ziel des 
Bebauungsplans; es war aber eine Umfahrungsmöglichkeit des Parkhauses in der 
Dimensionierung der Verkehrsflächen für den Fall einer späteren Befahrung mit dem 
ÖPNV bereits vorgesehen. In Anbetracht der inzwischen erfolgten Beteiligung sind 
unterschiedliche gewichtige konkurrierende Belange zu berücksichtigen.  

Zunächst war die Führung eines übergeordneten Radschnellwegs schon Gegenstand 
der ausgelegten Entwurfsfassung. Nebenstehend angeregte Berücksichtigung der neuen 
Buslinie 34 kann im Ergebnis der zwischen dem Verkehrsunternehmen und der Stadt 
geführten Abstimmungen in Form einer gemeinsamen Umweltspur von 6,0 m Breite 
einschließlich beiderseitiger Sicherheitsstreifen erfolgen. Die direkte Heranführung des 
ÖPNV-Angebots durch das westliche B-Plangebiet an den Holbeinplatz schafft eine 
schnelle und damit attraktive Anbindung des großen beschäftigungsintensiven 
Gewerbestandorts zwischen Fischereihafen und Werftdreieck an den 
Verkehrsknotenpunkt.Neben den von der RSAG vorgetragenen Belangen des ÖPNV 
besteht die Anforderung der Deutschen Bahn, einen Teil des im Eigentum der 
Hansestadt Rostock befindlichen Flurstücks 370/11 mit einer Grundfläche von insgesamt 
412 m² zur Realisierung des im Rahmen nebenstehenden Planfeststellungsverfahrens 
geplanten Bahnausbaus zu verwenden. Einerseits erfolgt durch den Bahnausbau ein 
wichtiger Beitrag zur Sicherung bzw. Verbesserung des Bahntransports in Richtung 
Fischereihafen. Durch die insbesondere mit Anlage des zusätzlichen Rangiergleises 
eröffnete Möglichkeit, erheblich längere Züge zusammenzustellen, besteht die Chance 
den Bahntransport insgesamt leistungsfähiger, wirtschaftlicher und umweltschonender 
zu gestalten. Im Falle der Inanspruchnahme der o. g. Fläche zum Bahnausbau wird 
zudem eine Verschiebung der vorgenannten Umweltspur zu Lasten angrenzender 
Bauflächen des die Bebauung am Standort entwickelnden Wohnungsunternehmens 
(WIRO) um mehrere Meter erforderlich. Dies führt zu einer Verkleinerung der Bauflächen 
und eine Reduzierung der Abstände zwischen dem geplanten Parkdeck sowie der 
nordöstlich davon platzieren Gebäude der Kindertagesstätte und 2 weiteren vorrangig zu 
Wohnzwecken vorgesehenen Gebäuden. Damit werden zusätzlich die öffentlichen 
Belange der Deckung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung sowie der Schaffung bzw. 
Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse negativ beeinträchtigt. Dazu 
kommen noch negative Auswirkungen auf die privaten wirtschaftlichen Belange des 
Wohnungsunternehmens, in der Form dass das realisierbare Bauvolumen zumindest 
begrenzt verringert und die Freiheit bei der Vorhabengestaltung eingeschränkt wird.  
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Es besteht zunächst die Möglichkeit, die Flächeninanspruchnahme durch Ersatz der 
seitens der Deutschen Bahn geplanten Böschung in Form einer Stützmauer zu 
reduzieren, wodurch zwischen 1 und 2 m Breite eingespart werden könnten. Nach 
Aussage der Bahn würde der hohe finanzielle Mehraufwand in keinem Verhältnis zur 
Flächeneinsparung stehen. Zudem verbleibt auch bei Realisierung der Stützmauer das 
Erfordernis einer Verschiebung der nordöstlich folgenden Baugebiete bestehen. Daher 
wird der verpflichtende Bau einer Stützmauer nicht als angemessen eingestuft. 

Die infolge der Verschiebung der Umweltspur erforderlichen Änderungen am Zuschnitt 
der Baugebiete sind aber von vertretbaren Auswirkungen. So bleiben bei den begrenzten 
Abstandsreduzierungen die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse grundlegend 
erhalten, die Minderung des umsetzbaren Bauvolumens in engen Grenzen und das 
geplante Parkdeck ist weiterhin, wenn auch mit größerem baulichen Aufwand, 
realisierbar. Daher werden vorstehende öffentliche Belange der gesunden Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und der Wohnraumversorgung, sowie die privaten 
Belange der Gestaltungsfreiheit und der Wirtschaftlichkeit der geplanten 
baulichen Entwicklung gegenüber denen des Eisenbahnverkehrs, des ÖPNV und 
der übergeordneten nichtmotorisierten Verkehrs in vertretbarem Ausmaß 
zurückgestellt. Die geplante Umweltspur kann den Anforderungen entsprechend 
realisiert werden, sodass die damit in Verbindung stehenden verkehrlichen und 
umweltbezogenen öffentlichen Belange uneingeschränkt berücksichtigt werden. Die 
Zweckbestimmung des Fußgängerbereichs, dieser wird jetzt zum 
verkehrsberuhigten Bereich,  bzw. Radschnellwegs in diesem Bereich wird ergänzt 
um den Passus: „Befahrbar mit ÖPNV“. Ebenso erfolgt eine Ergänzung der 
Begründung mit Darlegung der geplanten Befahrung des Baugebiets mit Buslinie 
34 und zu den darauf abzielenden Planungsinhalten. Die aufgezählten Gründe, die 
für eine Befahrung des Baugebiets sprechen, finden dabei Verwendung. 
Nebenstehenden Belangen wird damit, soweit mit anderen Belangen vereinbar, 
entsprochen. 

Abs. 3) Die Zielsetzung, einer Attraktivitätssteigerung des wichtigen ÖPNV-
Umsteigepunktes Holbeinplatz und damit des ÖPNV insgesamt, fließt in die 
Begründung ein. Der perspektivisch geplante Einsatz von Elektrobussen auf der Linie 
34 ändert nichts an der Tatsache, dass bei der Lärmbegutachtung auch der Einsatz von 
Bussen mit Verbrennungsmotoren als Worst Case zu berücksichtigen ist. Eine 
Erleichterung bei der Darstellung von Lärmschutzmaßnahmen würde sich nur ergeben, 
wenn von Anfang an eine ausschließliche Nutzung von Elektrobussen im B-Plan 
verbindlich festgesetzt würde.   
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Abs. 4) Die angeregte Platzierung der Wendeschleife in der Fußgängerzone am 
südwestlichen Quartierseingang ist aus Platzgründen und aufgrund erheblicher 
konkurrierender Nutzungen (große Menge an querenden Fußgängern und Radfahrern 
vom Holbeinplatz) nicht möglich und wurde von daher auch nicht berücksichtigt. 
Nebenstehende Einwände sind damit nicht gerechtfertigt. 

Abs. 5) In Anbetracht o.g. Abwägungsvorschlags sollte die Ablehnung überholt sein. 
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2. Bodenschutz 

Es liegt inzwischen der Vorentwurf zum Sanierungsplan (H.S.W., 19.12.2019) vor; dieser 
erfüllt nebenstehende Anforderungen und wird vorhabenbegleitend entsprechend der 
fortgeschrittenen Erkenntnislage fortgeschrieben. Der Sanierungsplan und die einzelnen 
durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen und -schritte wurden mit dem zuständigen 
STALU Mittleres Mecklenburg und dem Amt für Umweltschutz abgestimmt (siehe auch 
Vermerk der Beratung vom 14.01.2020). Die Sanierungsmaßnahmen sind geeignet, die 
Umsetzung der Planung entsprechend der ausgelegten Entwurfsfassung  zu 
ermöglichen bzw. abzusichern. Das Erfordernis der Durchführung der 
Sanierungsmaßnahmen ergibt sich bereits aus dem Bodenschutzgesetz. Im Rahmen 
des B-Plans wird neben der im Entwurf bereits festgesetzten Überdeckung der 
unversiegelten Freibereiche zusätzlich eine Festsetzung nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB aufgenommen: „Im Bereich der an die festgesetzte Wasserfläche des 
Kayenmühlengrabens angrenzenden Grünflächen sind die festgesetzten 
Nutzungen erst zulässig, wenn der Eintrag belasteten Grundwassers in den 
Kayenmühlengrabens durch geeignete bauliche Maßnahmen unterbunden ist und 
die Altlastenstandorte AS 1702.01 und AS 1702.02 fachgerecht nach 
Sanierungsplan saniert wurden“. Die entsprechenden Darstellungen in 
Begründung und Umweltbericht, in letzterem auch zu möglichen 
Überwachungsmaßnahmen, entsprechend § 4c BauGB werden im Ergebnis der 
Begutachtung und Abstimmung aktualisiert. Nebenstehenden Anforderungen wir 
damit Rechnung getragen. 
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  Wagener PG 
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3.) Nebenstehende nach BImSchG genehmigungspflichtige Anlagen wurden, abgesehen 
von der Rostocker Brauerei und des Klärgas-BHKW bereits hinsichtlich möglicher Schall- 
und Luftschadstoffbeeinträchtigungen, sowie des Gefährdungspotenzials bei Störfällen 
behandelt. Die Ergebnisse sind im Umweltbericht zum B-Plan zusammengefasst. Diese 
Prüfung und die Darstellung im Umweltbericht werden um vorgenannte 
Unternehmen ergänzt, der Anregung damit gefolgt. In Ergebnis dieser Prüfungen 
bestehen auch für diese beiden Unternehmen keinerlei Anhaltspunkte, dass von diesen 
relevante Luftschadstoffemissionen gegenüber den Nutzungen im Bereich des B-Plans 
Nr. 10.W.63.1 ausgehen. 
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Es ergehen weder Hinweise (abgesehen von Darstellung der Leitungsbestände) noch 
Anregungen. 
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Anstrich 1) Der redaktionelle Hinweis zum Wechsel des zuständigen Unternehmens 
wird berücksichtigt! 
 
Anstrich 2) Die Versorger werden im B-Planverfahren beteiligt. Darüber erfolgen 
weitergehende Abstimmungen im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung. 
Der Hinweis wird damit berücksichtigt. 
 
Anstrich 3) Eine Abstimmung der technischen Lösung mit WWAV und Nordwasser 
erfolgt im Rahmen der nachfolgenden Objektplanung. Der Hinweis wird 
berücksichtigt. 
 
Anstrich 4) Für die 5 angesprochenen Bäume entlang der nördlichen Planstraße D 
verbleibt bei Berücksichtigung des 5 m beiderseitig des Mischwasserkanals 
freizuhaltenden Abstandszone zu wenig Wurzelraum. Die Bäume werden daher 
herausgenommen, das hierdurch entstehende Eingriffsdefizit wird durch 
verstärkte Inanspruchnahme eines Ökokontos ausgeglichen. Nebenstehender 
Belang ist damit berücksichtigt. 
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Anstich 5) Der Hinweis auf das Erfordernis eines Erschließungsvertrags wird zur 
Kenntnis genommen. Dieser ist aber für vorliegendes Satzungsverfahren nicht von 
Relevanz. 
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Wir bitten zu beachten, dass seit dem 01.07.2018 die Nordwasser GmbH für die 
Anlagen der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung des WWAV 
übernommen hat. Sofern die technische Planung abzustimmen ist, erfolgt die 
gemeinsam mit dem WWAV und der Nordwasser GmbH. 

Als rechtliche Grundlage zur Errichtung öffentlicher Anlagen der 
Trinkwasserversorgung sowie der Abwasserableitung ist zwischen dem 
Erschließungsträger, der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, der Nordwasser 
GmbH sowie dem WWAV ein Erschließungsvertrag abzuschließen. Hierzu bitten wir 
Sie bzw. den Erschließungsträger um rechtzeitige Kontaktaufnahme. 

Im Bereich des B-Plans befinden sich öffentliche Anlagen des Warnow-Wasser- und 
Abwasserverbandes. Diese sind zu schützen bzw. zu sichern. Überbauungen sind 
nicht zulässig und vorhandene Überdeckungen dürfen nicht reduziert werden. 

Wir begrüßen ausdrücklich die angestrebte Lösung zu einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung des Niederschlagwassers in der B-Planfläche. Wir bitten Sie bei den 
weiteren Planungen zu berücksichtigen, dass die WWAV nur leitungsgebundene 
Systeme zur Ableitung des NSW in seinen Bestand der öffentlichen NSW-Anlagen 
übernehmen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 1 und 2) Siehe Abwägung zur Stellungnahme der Nordwasser GmbH vom 
02.09.2019! 

 

 

 

 

 

 

Abs. 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Überbauung von Anlagen ist 
grundsätzlich nicht beabsichtigt. Sollten Anlagen des Verbandes dennoch tangiert 
werden, erfolgt hierzu eine rechtzeitige Abstimmung mit dem Verband. 

Abs. 4) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Der geplante Verlauf des neu herzustellenden Kayenmühlengrabens schließt im 
Bereich der Werftstraße an ein bestehendes Gewässer an. Nach der derzeitigen 
Kennzeichnung trifft der Grabenverlauf zu wesentlichen Teilen auf das private 
Grundstück (Flurst. 437/384, Flur I, Flurbezirk IV). Die potenziell nutzbare Fläche auf 
dem Grundstück des APW Werftstraße ist im gültigen B-Plan 10.MI.138 noch „mit 
Bindung für Bepflanzung […]“ versehen. Im Rahmen der anstehenden 3. Änderung 
des B-Plans 10.MI.138 sollten die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Herstellung des  Gewässers geschaffen werden.(vgl. Hinweise in hydrolog. Konzept 
zum Kayenmühlengrabens S. 20). Die technische Lösung der Grabenführung über das 
Grundstück des APW Werftstraße ist zwingend mit dem WWAV und der Nordwasser 
abzustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 5) Die im B-Plan 10.MI138 zu treffenden Regelungen sind nicht 
Gegenstand dieser Abwägung. Die angeregte Abstimmung wird im Rahmen der 
nachfolgenden technischen Planung erfolgen. 
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Abs. 2 und 3) Die Unterhaltung des Grabens ist auch von einer Seite her möglich, hier 
steht die Planstraße D zur Verfügung, welche auch mit den zum Einsatz vorgesehenen 
Fahrzeugen und Maschinen befahren werden kann. Nebenstehende Anforderung 
findet damit bereits hinreichend Berücksichtigung.  

Abs. 4) Der Kayenmühlengraben entsteht erst aus verschiedenen unterirdischen 
Zuleitungen, die teils aus Richtung Holbeinplatz teils aus den neu angelegten 
Straßenräumen kommen, sobald deren Kanalisation hergestellt ist. Da die Lage der neu 
anzulegenden Entwässerungsleitungen noch nicht genau feststeht, wird lediglich 
die von der Lage feststehende Zuleitung vom Holbeinplatz her nachrichtlich 
übernommen.  Die Unterhaltungstrassen befinden sich mit Ausnahme des westlichen 
Ufers des südlichen Gewässerabschnitts auf öffentlichen Flächen, somit ist die 
Festsetzung von Geh-, Fahr- und Leistungsrechten nicht erforderlich. Der Anregung 
wird entsprechend nicht gefolgt. 

Abs. 5) Die Aufstellung des n. a. Unterhaltungskonzepts ist nicht relevant für das 
vorliegende Satzungsverfahren. 
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Es ergehen weder Hinweise (abgesehen von Darstellung der Leitungsbestände) noch 
Anregungen. 
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Der Verweis auf die Stadtwerke in Sachen Leitungstrassen wird zur Kenntnis 
genommen. Es ergehen darüber hinaus weder Hinweise noch Anregungen. 

Bei den Stadtwerken wurden 28.11.2018 Lagepläne anfordert.. Deren Übersendung 
wurde verweigert;  die Stellungnahme bleibt daher unberücksichtigt! 
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Zur Abwägung siehe Stellungnahme von Global Connect GmbH vom 24.07.2019! 
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Die eingeforderte Freihaltung des in nordöstlicher Richtung verlaufenden Korridors auf 
einer Breite von beiderseitig 30 m horizontal und beiderseitig 15 m vertikal würde eine 
erhebliche Einschränkung der Bebauung mit entsprechender Einschränkung der Anzahl 
der ermöglichten Wohnungen samt zugehörender wohnungsnaher Infrastruktur 
bedeuten. Damit wäre ein gewichtiger öffentlicher Belang und zwar die Bereitstellung 
von erforderlichem Wohnraum negativ beeinträchtigt, ebenso die privaten Belange des 
Wohnungsunternehmens in Sachen Gestaltungsfreiheit und Wirtschaftlichkeit des 
Vorhabens.  Ein übergeordneter Belang im Sinne eines Zieles der Raumordnung wird 
bei dieser Richtfunkstrecke zudem nicht gesehen. Zudem kann, wie es eine Abklärung 
mit dem Telefonunternehmen ergab (Telefonat Frau Schoor 09.01.2020) die Anlage in 
einer Form umgebaut werden, dass die Richtfunkstrecke uneingeschränkt 
funktionstüchtig bleibt; dies ist lediglich mit einem wirtschaftlichen Aufwand verbunden. 
Damit überwiegt eindeutig das Interesse der Schaffung des dringend benötigten 
Wohnraums und des erheblich größeren wirtschaftlichen Interesses des 
Grundstückseigentümers ein wirtschaftlich auskömmliches Projekt realisieren zu können 
sowie der Belang eines rechtskonformen Immissionsschutzes, welcher sich nur bei 
Abschirmung gegenüber der Bahnstrecke und damit unter erheblicher Überschneidung 
mit dem eingeforderten Freihaltekorridor umsetzen lässt. Nebenstehender Anregung 
wird entsprechend nicht gefolgt. 
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Es ergehen weder Anregungen noch Hinweise. 
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Nebenstehende Hinweise sind für vorliegende Abwägung nicht von Relevanz. Die 
Hinweise finden aber in der nachfolgenden Erschließungs- und Hochbauplanung 
entsprechend Beachtung. 
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Die Möglichkeit des Anschlusses des Plangebiets an das Fernwärmenetz ist unter Punkt 
3.9.6 der Begründung bereits dargelegt. Darüber hinaus sind nebenstehende Hinweise 
für vorliegende Abwägung nicht von Relevanz. Die Hinweise finden aber in der 
nachfolgenden Erschließungs- und Hochbauplanung entsprechend Beachtung. 
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Nebenstehende Hinweise sind für vorliegende Abwägung nicht von Relevanz. Die 
Hinweise finden aber in der nachfolgenden Erschließungs- und Hochbauplanung 
entsprechend Beachtung. 



 

 

HANSESTADT ROSTOCK – SATZUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 10.W.63.1 FÜR DAS GEBIET  
“Wohnen am Werftdreieck“ – 

ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN ZUM ENTWURF VOM 06.03.2019 

Behörden 98 Stadtwerke Rostock Schreiben vom 19.07.2019 Posteingang am  Lfd. Seite 3 

STELLUNGNAHME ABWÄGUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebenstehende Hinweise sind für vorliegende Abwägung nicht von Relevanz. Die 
Hinweise finden aber in der nachfolgenden Erschließungs- und Hochbauplanung 
entsprechend Beachtung. 
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Nebenstehende redaktionelle Hinweise werden in der Begründung unter Punkt 
3.9.7 berücksichtigt.  
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Nebenstehende Hinweise sind für vorliegende Abwägung nicht von Relevanz. Die 
Hinweise finden aber in der nachfolgenden Erschließungs- und Hochbauplanung 
entsprechend Beachtung. 
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A, Abs. 1-4) Einer Erweiterung des Baugebiets MK 2b sind aufgrund östlich angrenzender 
erforderlicher Verkehrsflächen, insbesondere des Fußgängerbereichs „Platz des 17 Juni“ 
mit Verbindung zur dortigen Straßenbahnhaltestelle sowie eines dort verlaufenden nicht 
überbaubaren Hauptmischwassersammlers enge Grenzen gesetzt. Dennoch wird der 
Anregung der Erweiterung des Baugebiets in der Form entsprochen, dass das 
Baugebiet gegenüber der ausgelegten Entwurfsfassung um ca. 1,5 m nach Osten 
erweitert wird, sodass zum Mischwassersammler der vorgeschriebene 
Mindestabstand von 5,0 m an der engsten Stelle verbleibt. Weiterhin verbleibt somit 
eine funktionsfähige und angemessen dimensionierte Verkehrsfläche. Die privaten 
Belange der Grundstückseigentümerin werden hierbei auch nicht in unangemessener 
Weise zurückgestellt, da das Grundstück, abgesehen von kleinen Randflächen von 
insgesamt nur ca. 8% der Gesamtfläche, die zur Herstellung der öffentlichen 
Erschließung erforderlich sind, weiterhin nutzbar bleibt. Zudem wird der begrenzte 
Flächenverlust durch ein gegenüber dem bisher rechtskräftigen B-Plan Nr. 10.MK.63 
deutlich höherem Maß der zulässigen baulichen Nutzung ausgeglichen. Während die 
Geschossflächenzahl (GFZ) im Ursprungsplan mit 3,0 festgesetzt ist, wird im Entwurf zum 
B-Plan 10.W.63.1 mit einer GFZ 3,6 ein höheres Maß der baulichen Nutzung ermöglicht,  
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die zulässige maximale Anzahl an Geschossen wird von 8 Geschossen im höheren 
Gebäudeteil auf 10 Geschosse und im niedrigeren Gebäudeteil von 4 auf zulässige bis 
zu 6 Geschosse (Änderung i. R. d. Abwägung; s. u.) angehoben. Weiterhin eignet sich 
das Baugebiet nicht für die Festsetzung eines urbanen Gebiets (MU). So lässt die 
Festsetzung eines MU eine allgemeine Wohnnutzung zu; die erhebliche 
Immissionsbelastung und die infolge der solitären Stellung des Baufensters schwer 
umzusetzenden Schallschutzmaßnahmen legen eine uneingeschränkte Wohnnutzung 
aber nicht nahe. Die Gründe im Einzelnen: Auf das gesamte östliche Plangebiet wirken 
maßgeblich Geräuschimmissionen der südlich verlaufenden Lübecker Straße und der 
Straßenbahnlinie, der nordöstlich verlaufenden Werftstraße, (der aktuell noch östlich 
verlaufende Maßmannstraße) und perspektivisch der Planstraße A. Die das Gebiet 
vollständig umschließenden Verkehrswege bewirken einen allseitige Schalleineintrag 
und durch die kumulative Wirkung eine hohe Verkehrslärmbelastung von bis zu 73/ 65 
dB(A) im Tag/ bzw. Nachtzeitraum. Für den Gesamtverkehr im MK 2 b ergeben sich lt. 
Schallgutachten Beurteilungspegel zwischen 67 und 71 dB(A) am Tage und 60 dB(A) bis 
63 dB(A) in der Nacht. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für ein Misch-/ Kerngebiet 
werden tags und nachts um bis zu 11/13 dB(A) tags/nachts überschritten. An dem 
Standort sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse somit nicht gegeben, und die 
Realisierung von Wohnbebauung wird aus immissionsschutz- rechtlicher Sicht nicht 
befürwortet. Mit diesen Beurteilungspegeln wird die verfassungsrechtliche 
Zumutbarkeitsschwelle für Mischgebiete im Nachtzeitraum (62 dB(A)) überschritten. 
Diese Lärmpegel sind insbesondere mit der Einordnung von Wohnnutzungen und 
besonders sensiblen Übernachtungsräumen nicht vereinbar und der Abwägung nicht 
mehr zugänglich. Eine Lösung für den Verkehrslärmkonflikt ist im MK 2 b nicht 
ersichtlich. Auch die Entwicklung eines geeigneten Lärmschutzkonzeptes, mit einer 
lärmrobusten und weitgehend geschlossenen, schallabschirmenden Randbebauung zur 
Schaffung ruhiger Innenlagen erscheint aufgrund der Größe und Lage des Baufeldes 
nicht möglich. Im Gegensatz zum östlichen Plangebiet wurde im westlichen Plangebiet 
weitestgehend ein Lärmschutzkonzept entwickelt, welches die Anforderungen des 
Immissionsschutzes erfüllt. Dazu gehört beispielsweise die Schaffung überwiegend 
lärmabgewandter Seiten zur Einordnung schutzbedürftiger Wohnräume, welche die 
hohen baulichen, akustisch begründeten, Einschränkungen auf der verlärmten Seite 
kompensieren und zudem einen erweiterten Außenbezug ermöglichen. 

Die unter Punkt B, 1. der Stellungnahme vorgeschlagene Zulassung der Wohnnutzung 
erst ab 3. OG aufwärts ändert nichts an vorstehender Problematik, da die Lärmbelastung  
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mit zunehmender Geschosszahl nur unwesentlich abnimmt. Zudem bietet sich die 
städtebaulich exponierte Ecksituation an einem öffentlichen Platz mit 
Straßenbahnhaltestelle und in unmittelbarer Nachbarschaft eines Einkaufzentrums in 
besonderem Maße für Einzelhandels- und Dienstleistungs- sowie damit im 
Zusammenhang stehende gewerbliche Nutzungen an, was die Festsetzung eines 
Kerngebiets nahe legt. Die privaten Belange der Grundstückseigentümerin werden 
bezüglich der zulässigen Nutzungsart nicht ungebührlich zurückgestellt, da der bisher 
rechtskräftige B-Plan ebenfalls keine allgemeine Wohnnutzung vorsieht und die bisher auf 
dem Grundstück zulässigen Nutzungen auch nach Rechtskraft des neuen B-Plans 
möglich bleiben. Der Anregung einer Ausweitung der Bebauungsmöglichkeiten und 
der Festsetzung eines MU wird aufgrund vorzuziehender öffentlicher Belange nicht 
gefolgt. 

A, Abs. 5) Der angebotene Flächentausch ist für vorliegenden B-Plan von Relevanz, da 
dieser die Umsetzbarkeit der Planung erleichtert bzw. ermöglicht und wird damit  
grundsätzlich begrüßt. Allerdings ist der in Anlage 2 dargestellte Vorschlag zum 
Flächentausch nicht im Sinne der Umsetzung des vorgelegten B-Planentwurfs. Die 
angebotene Abgabe der gesamten Fläche nordöstlich der Bestandsbebauung ist nicht 
zielführend, da die ersten 5 m ab nordöstlicher Fassade des Bestandsgebäudes für die 
öffentliche Erschließung nicht erforderlich und im B-Planentwurf als Teil des MU 
festgesetzt sind. Andererseits ist die in Anlage 2 dargestellte Flächenabgabe an der 
südlichen Grundstücksgrenze in der Breite um etwa 4 m zu gering dimensioniert um den 
Zielstellungen des B-Plans, hier einen Radschnellweg und eine Fußgängerzone zu 
schaffen, umsetzen zu können. Der auf der Südwestseite angestrebte Flächenerwerb zur 
Schaffung einer neuen Bebauung dagegen geht um ca. 2,5 m über das hier in der 
Entwurfsfassung festgesetzte MU hinaus. Wie im Abwägungsvorschlag zu Abs. 1-4 
dargelegt, ist eine begrenzte Erweiterung um ca. 1,5 m hier möglich und diese 
Zielstellung wird seitens der Stadt auch verfolgt. B, 1., Abs. 1 bis 4) Zur Anregung einer 
Änderung der Zweckbestimmung in ein urbanes Gebiet (MU) und der Zulassung von 
Wohnnutzungen siehe Abwägung zu Punkt A, Abs. 1-4! Die sonstigen Anregungen zur 
Art der baulichen Nutzung stimmen mit den Festsetzungen des B-Planentwurfs überein; 
lediglich Einzelhandel ist im B-Plan in sämtlichen Stockwerken zulässig. Die Anregung 
diesen nur in EG und 1. OG zuzulassen, ist eine Einschränkung, die seitens der Stadt 
nicht als erforderlich gesehen wird. In Anbetracht, der Lage des Baugebiets an einem 
öffentlichen Platz mit ÖPNV-Knotenpunkt und direkt benachbart zu einem Einkaufs- 
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zentrum, wird im Sinne einer möglichst großen Flexibilität die Zulässigkeit von 
Einzelhandel auch in den übrigen Geschossen beibehalten. Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

B, 1., Abs. 5) Das bestehende Einzelhandelskonzept wurde bzw. zukünftige 
Einzelhandelskonzepte werden zur Gewährleistung einer angemessenen Versorgung 
der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen erstellt. Der Anregung, über den B-
Plan sicherzustellen, dass bestehende oder zukünftige Einzelhandelskonzepte keine, die 
Nutzungen des B-Plans betreffend einschränkende Aussagen treffen, 
istplanungsrechtlich nicht möglich. Nebenstehender Anregung kann daher nicht 
entsprochen werden. Allerdings wirken weder die Vorgaben aktueller bzw. zukünftiger 
Einzelhandelskonzepte nach Satzungsbeschluss ohnehin nicht mehr auf die 
Festsetzungen des B-Plans ein, sodass für eine entsprechende Regelung ohnehin kein 
Anlass besteht. Spätere Änderungen des B-Plans bleiben davon aber unberührt, aber 
auch in diesem Falle sind die privaten Belange der Eigentümerin im Rahmen einer 
Abwägung zu berücksichtigen, so dass der späteren Einschränkung der Einzelhandels-
nutzung, wie auch der Nutzungsmöglichkeiten allgemein, nur bei überwiegenden 
anderen Belangen überhaupt möglich ist. 

B)2.a) Zur Absicherung einer geordneten und qualitätsvollen städtebaulichen 
Entwicklung wurde ein internationaler städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt und im 
Rahmen der Erstellung eines Funktionsplans wurden die städtebaulichen Aussagen bzw. 
Vorgaben zu Art und Maß der baulichen Nutzung sowie zur Bauweise und baulicher 
Gestaltung präzisiert. Die Festsetzungen des B-Plan-Entwurfs sind von diesen 
gutachterlichen Planungen abgeleitet und zudem Ergebnis eines umfassenden 
Meinungsbildungsprozesses im Rahmen des Aufstellungsverfahrens. Aufgrund der 
besonderen städtebaulichen Situation auf der Ecke des Werftdreiecks und dem im 
Rahmen des Wettbewerbs und des nachfolgenden Funktionsplans herausgearbeiteten  
Erfordernis, die Straßenfront zum Platz des 17 Juni klar zu fassen, ist die Festsetzung 
von Baulinien  erforderlich. Die Eigentümerin wird in der Flexibilität der Baugestaltung 
durch die Festsetzung einer Baulinie nur unwesentlich eingeschränkt, zumal der 
Bebauungsplan ein zurückbleiben hinter der Baulinie um bis zu 1 m auf 20 % der 
Fassadenlänge vorsieht und hierdurch eine hinreichende Flexibilität ermöglicht (i. R. d. 
Abwägung wird Zulässigkeit des Zurückbleibens auf 50% der Fassadenlänge erweitert, 
s. u.). Der Anregung einer Änderung in eine Baugrenze wird nicht gefolgt.  
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B, 2., b) Die Erhöhung der zulässigen Geschoßzahl von im aktuellen Entwurf 10 auf 20 
Geschosse zuzüglich Staffelgeschoss verlässt den als städtebaulich vertretbar 
angesehenen Rahmen. Der dem B-Plan zugrunde liegende Wettbewerbsentwurf und 
nachfolgender Funktionsplan setzen in ihrem städtebaulichen Leitbild im MK 2b einem 
Höhenakzent auf einem Teil der überbaubaren Fläche, allerdings werden hier 10 
Geschosse vorgeschlagen, womit hier dann die höchste Bebauung im Gesamten 
Quartier Wertdreieck ermöglicht wird. Die 2 weiteren Höhenakzente an den 
Quartierseingängen bleiben mit jeweils 8 Geschossen deutlich hinter der Bebauung im 
MK 2b zurück. Die Ermöglichung von bis zu 20 Geschossen kommt zudem aufgrund der 
hierdurch verursachten Auswirkungen auf das Maß der baulichen Nutzung nicht in 
Betracht. Im vorliegenden Entwurf ist mit einer GFZ von 3,6 bereits ein Wert festgesetzt, 
welcher die Obergrenze der in § 17 Abs. 1 BauNVO geregelte Obergrenze für ein MK 
übersteigt. Diese erhebliche Überschreitung lässt sich nur mit der o. b. besonderen 
städtebaulichen Situation begründen. Eine weitere Erhöhung der GFZ wurde den 
erforderlichen Nachweis an gesunde Arbeitsverhältnisse im Baugebiet selbst und in den 
angrenzenden Baugebieten MK 1 und MK 2a nicht mehr sicherstellen. Dem 
vorgetragenen privaten Belang einer größeren zulässigen Geschossigkeit wird 
aber in der Form entgegengekommen, dass das Baufenster auf der nordöstlichen 
Ecke, welches bis zu 10 Geschossen zulässt, um ca. 8 m nach Süden erweitert 
wird, sodass hier eine grundsätzlich größere Fläche pro Geschoss zulässig ist. 

B, 2., c) Aufgrund der besonderen städtebaulichen Situation auf der Ecke des 
Werftdreiecks und dem im Rahmen des Wettbewerbs und des nachfolgenden 
Funktionsplans herausgearbeiteten  Erfordernis, die Straßenfront zur Lübecker Straße 
klar zu fassen, ist die Festsetzung einer Baulinie erforderlich. Aus gleichem Grunde ist 
auch eine Mindesthöhe bzw. verbindliche Anzahl an Vollgeschossen, in diesem Falle 5 
Vollgeschosse, festgesetzt. Im Sinne einer größeren Baugestaltungsfreiheit und der 
Gleichbehandlung mit den diesbezüglichen Festsetzungen für das westlich direkt 
anschließende und auch von der stadträumlichen Lage und Funktion 
vergleichbare Baugebiet MK 2a, wird die zulässige Geschossigkeit auf mindestens 
4 und höchstens 6 Vollgeschosse flexibler gestaltet und die Höhenfestsetzungen 
werden entsprechend angepasst. Die Eigentümerin wird in der Flexibilität der 
Baugestaltung durch die Festsetzung einer Baulinie nur unwesentlich eingeschränkt, 
zumal der Bebauungsplan ein zurückbleiben hinter der Baulinie um bis zu 1 m auf 20 % 
der Fassadenlänge vorsieht und hierdurch eine hinreichende Flexibilität ermöglicht (i. R. 
d. Abwägung wird Zulässigkeit des Zurückbleibens auf 50% der Fassadenlänge 
erweitert, s. u.). Der Anregung einer Änderung der Baulinie in eine Baugrenze wird  
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nicht gefolgt, der vorgeschlagenen Reduzierung der Mindestgeschossanzahl auf 1 
Vollgeschoss wird ebenso nicht gefolgt. B, 2., d) Auf Grundlage o. g. Wettbewerbs 
und Funktionsplanung regelt der B-Planentwurf zwecks Herstellung eines intern und 
gegenüber der Umgebung stimmigen einheitlichen städtebaulichen Erscheinungsbilds 
bewusst für das gesamte Quartier verbindlich die städtebaulichen Vorgaben. Dennoch 
ermöglicht der B-Plan zwecks Berücksichtigung individueller Erfordernisse  bzw. 
Vorstellungen Abweichungen von der Baulinie und zwar für das MK2 auf 20% der 
Fassadenlänge ein Zurückspringen um bis zu 1 m. Im Sinne der Gleichbehandlung mit 
den stadträumlich und Stadtfunktional vergleichbaren Baugebieten MU 1b, MU 8a und 
MK 2a wird die Festsetzung denen vorstehender Baugebiete gleichgesetzt, sodass auch 
hier ein zurückbleiben auf bis zu 50% der Fassadenlänge hinter der Baulinie statthaft ist. 
Dem privaten Belang, einer individuellen Gestaltungsfreiheit wird der öffentliche Belang 
einer ganzheitlichen Quartiersgestaltung vorgezogen. Nebenstehende Anregung wird 
damit in angemessener Weise berücksichtigt.  

B, 2., e) Der B-Planentwurf lässt eine Überschreitung im MK2b bis zu 1,7 m durch 
Balkone und Loggien nur an der straßenraumabgewandten nordwestlichen Fassade zu 
und folgt damit den Gestaltvorschlägen o. g. Entwurfs bzw. Funktionsplans. Hier ist das 
Prinzip entwickelt, dass zu den äußeren Straßenräumen keine Vorsprünge gestattet 
werden. Nebenstehende Anregung einer grundsätzlichen unbeschränkten Zulässigkeit 
einer Überschreitung zu allen anderen Seiten hin steht im Widerspruch zu o.g. 
Gestaltungsprinzipien. Zudem ist der öffentliche Fußgängerraum an der Südfassade mit 
nur ca. 4,0 m knapp dimensioniert, sodass ein Herauskragen einen beengten 
Raumeindruck erzeugen würde. Der private Belang der baulichen Gestaltungsfreiheit 
wird dabei nur wenig beschränkt, da auskragende Fassadenteile nur zu einer 
geringfügigen Vergrößerung der Gebäudeflächen führen und die zulässige 
Geschossigkeit und Grundflächenzahl ohnehin schon höher als beim Ursprungsplan 
bemessen ist. Der öffentliche Belang einer einheitlichen Quartiersgestaltung ist dem 
privaten Belang einer größeren baulichen Gestaltungsfreiheit vorzuziehen. Die 
Anregung wird daher nicht aufgegriffen. 

B, 2., f) Aufgrund vom Wettbewerbsentwurf bzw. Funktionsplan abgeleiteten o. g. 
Gestaltungsprinzipien sind die Stellplätze im Freien auf die Fläche an der Werftstraße 
neben der schon bestehenden Stellplatzanlage der EU FH Med. beschränkt. Zudem ist 
eine Einordnung von Stellplätzen im Bereich der überbaubaren Grundstücksfläche auch 
als ins Gebäude integrierte mehrgeschossige Parkanlage  zulässig. Damit wird gerade 
auch bei Berücksichtigung des moderaten Stellplatzschlüssels für diesen Stadtbereich 
nach Stellplatzsatzung der Hansestadt ein hinreichender Spielraum zur Herstellung von 
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Stellplätzen geschaffen, der Gestaltungsspielraum der Eigentümerin damit nicht 
unverhältnismäßig beschnitten. Die angeregte nicht reglementierte Schaffung von 
Stellplätzen würde den erarbeiteten Gestaltungsvorgaben zuwiderlaufen und damit 
diesen städtebaulich wichtigen Bereich in Stadtbild und Aufenthaltsqualität negativ 
beeinträchtigen. Im Sinne einer besseren Grundstücksnutzbarkeit wird der 
Anregung insoweit begrenzt gefolgt, als das die festgesetzte Fläche für Stellplätze 
nach Südwesten bis auf die hintere Begrenzung des Parkplatzes der nordwestlich 
angrenzenden Hochschuleinrichtung erweitert. Dies ist aufgrund der ohnehin 
bestehenden Beeinträchtigung auf dem Nachbargrundstück gestalterisch vertretbar. 
Ansonsten wird der öffentliche Belang einer qualitätsvollen Gestaltung (Baukultur) 
dem Belang einer weitergehenden Gestaltungsfreiheit vorgezogen. Die Anregung 
wird daher nicht aufgegriffen.  

B, 2., g) Die Anzahl der Ein- und Ausfahrten muss zur Aufrechterhaltung der 
Funktionalität der Verkehrserschließungsanlagen auf 2 (Ein- und Ausfahrten bis 6 m 
Bereite) beschränkt werden. Allerdings kann deren Lage flexibler gefasst werden. 
Lediglich die ersten 10m zum Platz des 17. Juni hin werden aus gestalterischen Gründen 
hier ausgenommen. Damit wird den Erschließungserfordernissen der aktuellen Nutzung 
und Bebauung Rechnung getragen wird. Der Anregung wird damit entsprochen.  

B, 2., h) Der Bebauungsplan setzt die angestrebte Bebauung und Nutzung des 
Baugebiets entsprechend der städtebaulichen Ziele fest. Die heutigen Bestandsnut-
zungen haben zunächst Bestandsschutz; dies schließt die angeführte Umfahrung ein. Es 
besteht allerdings ein erhebliches öffentliches Interesse an einer Nutzungsänderung der 
angeführten privaten Fläche. Dieses öffentliche Interesse ist in Form der im südlichen 
Bereich der privaten Fläche geplanten Führung eines Radschnellwegs und des 
Fußgängerbereichs, welcher den Platz des 17 Juni mit dem Eingang ins Quartiersinnere 
und mit der Fußgängerquerung Richtung Bahnsteig Stadteinwärts und Maßmannstraße 
verbindet, gegeben. Die Stadt strebt daher an, im Interesse der Herstellung einer 
möglichst zügigen uneingeschränkten Funktionsfähigkeit, die im B-Plan festgesetzten 
Nutzungen zügig, parallel mit der Neuordnung der Verkehrsanlagen der Lübecker Straße 
und der Straßenbahntrasse umzusetzen und ist daher bemüht, die bereits laufenden 
Gespräche zu dem bereits o. a. Flächentausch zum Abschluss bringen. Die Sicherung 
der zu einem qualitätsvollen Fortbetrieb des Autohauses erforderlichen Erschließung ist 
in dieser Übereinkunft zu regeln. Nebenstehend vorgetragener Belang findet auf 
diese Berücksichtigung.  
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Zu GOP und Eingriffsregelung; Vorbemerkung: Auch wenn der Grünordnungsplan keine 
normative Wirkung entfaltet, so ist er wesentliche Grundlage für die Festsetzungen des 
B-Plans, ist faktisch Teil dessen Begründung und vertieft dessen Darlegung der 
Planungsvoraussetzungen, Ziele und Inhalte. Daher werden nachfolgend die 
Anregungen und Hinweise zum GOP mit abgewogen. 

Anstrich1) Die Verortung der Biotope geht aus Bestands- und Konfliktplan hervor. Der 
Einwand ist damit nicht gerechtfertigt.  

Anstrich 2) Wertstufen ergeben sich aus den Vorgaben des in Anspruch genommenen 
Bewertungsmodells der „Hinweise zur Eingriffsregelung“ (HzE), LUNG M-V 1999, Stand 
2002. Die Anwendung dieses Models ist entsprechend auch in GOP, Begründung zum 
B-Plan und dem zugehörigen Umweltbericht dargelegt. Die HzE ist inzwischen in 
allgemein verständlicher Form aufbereitet und leicht zu besorgen (z. B. über das Internet 
abrufbar); damit wird keine Erläuterung der im Model enthaltenen Wertstufen im Detail 
erforderlich. Kayenmühlengraben und Fläche P2 werden entgegen nebenstehender 
Darstellung nicht für den intensiven Aufenthalt gestaltet, dazu gibt es die Spielplätze 
Promenaden und Plätze, Aufenthaltsflächen wie P4a sowie die Rasenfläche P1. 
Nebenstehend angesprochene Flächen sind schon aufgrund der intensiven Bepflanzung 
nicht zum intensiven Aufenthalt geeignet. Der angesetzte Kompensationswert liegt 
zudem mit 1,5 im unteren Bereich der Bewertungsskala, sodass benachbarte intensiv 
genutzte Bereiche und davon ausgehende etwaige Störwirkungen angemessen 
berücksichtigt werden. Der Erläuterungsbericht des GOP wird um eine 
entsprechende Darlegung ergänzt. Der Hinweis ist damit hinreichend 
berücksichtigt.  

Anstrich 3) Unter Punkt 7.2 bis 7.4 wird der Kompensationsbedarf für die 
Erweiterungsfläche, unter 7.5 derjenige für den Baumverlust dargestellt. Der Teilbereich 
des rechtskräftigen Ursprungsplans ist ausgeglichen, wenn die im Ursprungsplan 
festgesetzten, kompensationsrelevanten Maßnahmen adäquat berücksichtigt bzw. 
durchgeführt sind. Die Anlage 1 befasst sich ausschließlich mit der Gegenüberstellung 
der Maßnahmen, welche im ursprünglichen B-Plan kompensationswirkend festgesetzt 
sind mit den Maßnahmen, die im neuen B-Plan den Ausgleich des Ursprungsplans 
sicherstellen. Die Bilanzierung wurde entsprechend nebenstehender Anregung auch 
unter Beteiligung des zuständigen Fachamtes überprüft und im Ergebnis steht ein 
nachvollziehbares, den naturschutzfachlichen Anforderungen entsprechende Bilan-
zierung. Zum besseren Verständnis wird Kapitel 7.6 um eine diesbezügliche Erläuterung 
ergänzt. Nebenstehender Hinweis wird damit angemessen berücksichtigt.  

1 

2 

3 

4 
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 Anstrich 4) Die Zuordnung der Bäume für Fällersatz und Kompensation aus dem 
ursprünglichen B-Plan wurde überprüft. Im Ergebnis steht eine nachvollziehbare und 
hinreichend differenziert aufbereitete Bilanzierung. Der Hinweis wird damit 
angemessen berücksichtigt.  

a) Die angepasste Bilanzierung berücksichtigt das Kompensationsdefizit, welches sich 
nach der Überprüfung, inwieweit die im Ursprungsplan festgesetzten Baumpflanzungen 
auch umgesetzt wurden, ergibt. Auch diese Einzelposition wurde nochmals überprüft. Der 
Hinweis wird damit berücksichtigt.  
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Bzgl. b und c) Im Ursprungsplan zum Erhalt festgesetzte Bäume werden entsprechend 
ihrer festgestellten Wertigkeit ausgeglichen. Die Bäume ohne Erhaltungsgebot im 
Bereich der im Ursprungs-B-Plan festgesetzten Grünflächen, sind, soweit sie aktuell 
unter Schutz stehen, berücksichtigt. Da ein Erhaltungsgebot entgegen nebenstehender 
Darstellung für diese im ursprungsplan als Grünflächen festgesetzten Bereiche nicht 
vorliegt, sind die in diesen Bereichen nicht unter Schutz stehenden Bäume auch nicht im 
Einzelnen zu ersetzen. Nebenstehender Hinweis findet damit angemessen 
Berücksichtigung.  

Bzgl. d) Anhand des Bestands- und Konfliktplanes sowie anhand der Baumlisten für die 
Fällung durch Erschließung und in den Baugebieten wird ersichtlich, welche Bäume für 
die Erweiterung des Geltungsbereiches gefällt und ausgeglichen werden müssen. Für 
die Erschließung ist der Fällersatz bereits berechnet. Nebenstehendem Hinweis wird 
damit bereits entsprochen.  

Bzgl. e) Unterschiede im Baumbestand ergeben sich einerseits durch vom Amt für 
Stadtgrün und Naturschutz vorgenommene Fällungen sowie durch natürlich abgängige 
Bäume und durch Verlust infolge von Windwurf. Für genehmigte Fällungen vor Beginn 
des laufenden Verfahrens ist das Amt für Stadtgrün und Naturschutz zuständig und kann 
Auskunft über Fällersatz geben. Gem. 3.1.1 Baumschutzkompensationserlass M-V 
unterliegen aufgrund natürlicher Ursachen abgestorbene Bäume nicht einer 
Kompensationspflicht. Nebenstehendem Hinweis wird damit bereits entsprochen.  

Bzgl. f) Die Ersatzpflanzungen sind auf unter e) genannter Grundlage bzw. auf 
Grundlage des NatSchAG M-V und des hierzu vorliegenden 
Baumschutzkompensationserlasses M-V ermittelt. Dem Hinweis wird damit bereits 
entsprochen.  

Bzgl. g) Zusätzliche Baumpflanzungen, welche über vorstehende 
Kompensationserfordernisse hinausgehen und einen Beitrag zum allgemeinen 
naturschutzfachlichen Ausgleich leisten, werden im Erläuterungsbericht entsprechend 
beziffert und dargestellt. Der Hinweis wird damit hinreichend berücksichtigt.  

Anstrich 5) Auch die Zuordnung der Bäume zu den verschiedenen 
Ausgleichserfordernissen wurde nochmals überprüft. Der Hinweis wird damit 
hinreichend berücksichtigt.  
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 Anstrich 6) Nach § 7 der Baumschutzsatzung der Hansestadt Rostock wird der 
Baumschutz im Bereich der Baugrundstücken, das sind bei vorliegendem B-Plan die 
Baugebiete, im Baugenehmigungsverfahren geregelt und sichergestellt. Demnach ist 
eine Ausnahme oder Befreiung gem. Baumschutzsatzung innerhalb des 
Baugenehmigungsverfahrens möglich, es ist dann eine entsprechende Ersatzpflanzung 
nach den Vorgaben der Baumschutzatzung vorzunehmen. In der Begründung des GOP 
wird bereits der gesetzlich geschützte Baumbestand dargestellt, der in den Baugebieten 
gefällt werden muss. Damit kann der Ersatzpflanzungsbedarf anhand dieser Angaben 
(inklusive der Lage der Bäume, siehe Bestandsplan) und unter Berücksichtigung des 
Baumschutzkompensationserlasses M-V sowie der Baumschutzsatzung ermittelt 
werden. Durch dieses Vorgehen ist ein Kompensationsdefizit im Bereich des 
Fällersatzes ausgeschlossen, andererseits kann aber auch möglicher Erhalt einzelner 
Bäume bei entsprechender Ausrichtung des Bauvorhabens berücksichtigt werden. Die 
gesehenen Regelungsdefizite bestehen damit nicht, die Vorgehensweise wird 
beibehalten.  

Anstrich 7) Da sämtliche die Bäume betreffende Kompensationserfordernisse im 
Geltungsbereich selbst ausgeglichen werden können, ist eine Benennung einer 
externen Kompensationsfläche hierfür nicht erforderlich. Nebenstehende Anregung 
wird entsprechend nicht berücksichtigt.  

Anstrich 8) Anlage 1 sowie der Bestands- und Konfliktplan wurden nochmal im Hinblick 
auf die zu erhaltenden Bäume abgeglichen. Nach eingehender Prüfung werden 42 
Bäume aus dem Bestand (Vgl. Bestandsplan Baumbestand und Bestands- und 
Konfliktplan Stand 06.03.2019) erhalten. Für die angesprochenen im Ursprungsplans 
festgesetzten Grünflächen ist kein Erhaltungsgebot nach § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 
festgesetzt. Bäume, die in diesen Bereichen bestehen und nicht nach Landesrecht oder 
Baumschutzsatzung geschützt sind, sind entgegen nebenstehender Darstellung nicht im 
Rahmen des Fällersatzes auszugleichen. Allerdings geht der Biotopwert dieser Flächen 
in die seinerzeitig erstellte Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ein und wird damit im 
Rahmen der grünordnerischen Festsetzungen zum Ursprungsplan berücksichtigt, 
sodass damit auch eine Berücksichtigung des nicht geschützten Baumbestands auf 
diesen Flächen erfolgt. Nebenstehender Hinweis findet Berücksichtigung.  
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Anstrich 9) Die Berechnung des Ersatzes für Baumfällung erfolgt mit eigenem Schlüssel 
nach Baumschutzkompensationserlass bzw. nach Baumschutzsatzung. Dement-
sprechend kommen weitere Kompensationserfordernisse hier nicht zum Tragen. Gemäß 
Anlage 1 der Baumschutzsatzung der Hansestadt Rostock kann die Pflanzung einer 
verringerten Anzahl von Bäumen mit höherer Pflanzqualität genehmigt oder gefordert 
werden. Dem berechneten Fällersatz sind ausschließlich Bäume in einer Qualität von 
18/20 cm Stammumfang zugeordnet. Entsprechende Verweise werden in Plan und 
Begründung des GOPs ergänzt. Der Einwand ist damit nicht gerechtfertigt.  

Anstrich 10) Es ist anhand der vorliegenden Unterlagen nicht nachzuvollziehen, warum 
nebenstehend ein Kompensationserfordernis von 250 Bäumen für Stellplätze ermittelt 
wird. Bei 1 Baum pro 5 Stellplätze laut textlicher Festsetzung 4.5 würde das eine 
Annahme von 1.250 Stellplätzen ergeben. Tatsächlich schreibt der B-Plan die 
Herstellung von Stellplätzen im Freien überhaupt nicht vor, sodass sich deren Anzahl 
überhaupt nicht ableiten lässt. Zudem soll der ruhende Verkehr vorrangig in dem eigens 
festgesetzten Parkhaus mit bis zu 4 Parkebenen untergebracht werden. Die Bilanzierung 
des GOP berücksichtigt o. g. Festsetzung (1 Baum pro 5 Stellplätze) zudem nicht, 
ebenso wenig ist die Festsetzung Teil der im GOP vorgeschlagenen Festsetzungen für 
die Übernahme in den B-Plan. Daher ist sichergestellt, dass es sich bei Festsetzung 4.5 
um eine Maßnahme mit stadtgestalterischem Hintergrund handelt. Die Anlage 1 
berücksichtigten Bäume beziehen sich dagegen auf die im Plan ablesbaren 
Festsetzungen, welche auch Teil des ursprünglichen Kompensationskonzepts sind. Der 
Einwand ist somit nicht gerechtfertigt.  

Anstrich 11) In den Baugebieten MU 1-8 ist eine Begrünung sämtlicher Flächen, die nicht 
für bauliche Anlagen versiegelt werden, festgesetzt. Bei einer GRZ zwischen 0,4 und 
0,55 verbleibt auch bei Berücksichtigung der 50% Überschreitungsmöglichkeit nach § 19 
Abs. 4 BauNVO damit eine wesentlich größere gärtnerisch anzulegende Fläche als die 
nebenstehend angenommenen 15 %. Der GOP wird in Tab. 1 Zeile 7 entsprechend 
angepasst, nebenstehender Belang ist damit bereits angemessen berücksichtigt.  

Anstrich 12) Neben dem Landschaftsrasen sind noch 12 Bäume festgesetzt, in der 
Summe ist damit mindestens die Wertigkeit der angeführten Strauchpflanzung erreicht. 
Der Einwand ist damit nicht gerechtfertigt.  
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 Anstrich 13) Das angesprochene Pflanzgebot im südlichen Teil des mit Baufeld Nr. 5 
bezeichneten Kerngebiets ist in Tabelle 1 nicht mit berücksichtigt, da nur die öffentlichen 
Grünflächen gegenüber gestellt sind. Im Übrigen wird auch die Gesamtaussage des 
Vergleichs durch Nichtbeachtung dieses Pflanzgebots nicht verzerrt, da auch im neuen 
B-Plan Baugebietsbereiche zur Begrünung festgesetzt sind. So ist hier das Pflanzgebot 
im nördlichen MK2b mit alleine 700 m² anzuführen. Der GOP wird um eine kurze 
Erläuterung, welche Flächen und Maßnahmen im Einzelnen in Tabelle 1 (Anlage 1) 
berücksichtigt sind, ergänzt. Nebenstehender Hinweis findet somit angemessen 
Berücksichtigung.  

Anstrich 14) Bei nebenstehender undifferenzierten Aussage zu etwaigen Fehlern in den 
Unterlagen handelt es sich lediglich um eine Vermutung, diese sind weder überprüfbar 
noch abwägbar. Im Übrigen berücksichtigt Tabelle 1 nur die Festsetzungen, welche eine 
Ausgleichsverpflichtung begründen und daher in den neuen B-Plan zu übernehmen 
sind. Daher sind nicht alle Festsetzungen aus dem Ursprungsplan aufgenommen. 
Nebenstehender Einwand, dass nicht alle Festsetzungen aus dem Ursprungsplan 
berücksichtigt werden, ist damit nicht gerechtfertigt.  

Anstrich 15) Rechtsgrundlage für die Grünflächengestaltungssatzung ist § 86 
Landesbauordnung (LBauO) M-V; diese kann entsprechend über Örtliche 
Bauvorschriften für einen B-Plan auch eingeschränkt oder ausgesetzt werden. Die 
Außerkraftsetzung ist erforderlich, da die Satzung infolge der dichten Bebauung und 
davon abzuleitenden großen Kinderanzahl pro Baugebiet, geht man von dem 
statistieschen Mittelwert für eine Kinder einzelner Altersgruppen pro Haushalt aus,  
einen Spielflächenbedarf festschreiben würde, der mit vorliegendem Bebauungskonzept 
und bei Berücksichtigung sonstiger beachtlicher Belange, insbes. diejenigen des Brand- 
und Katastrophenschutzes oder der Erschließung, nicht realisierbar ist. Durch 
angrenzende umfassende Grünflächen in Form des zentralen Grünzuges und der 
gestalteten Umgebung des Kayenmühlengrabens mit Spiel- und Bewegungs-
möglichkeiten ist aber hinreichender Ausgleich gegeben, sodass kleinere Spielflächen 
auf den Privatgrundstücken als in der Grünflächengestaltungssatzung geregelt, 
vertretbar sind. Die Befürchtung, dass infolge der Außerkraftsetzung eine 
Überschreitung der GRZ und eine fast vollständige Versiegelung erfolgt, ist 
unbegründet, da einerseits die GRZ begrenzt ist (0,4-0,7 d. h. mindestens 20-40% 
grüne Grundstücksfläche, wozu noch die festgesetzte Dachbegrünung kommt) und  
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andererseits Spielplätze mit einer Mindestgröße herzustellen sind. Die Verfasser des 
Siegerentwurfs waren zudem bei der Entwicklung der Vorgaben für die privaten 
Freiflächen über die Erarbeitung des Funktionsplans eng eingebunden, sodass von einer 
„Konterkarierung“ des 1 Platzes des städtebaulich-landschaftspl. Wettbewerbs nicht die 
Rede sein kann. Die Begründung wird um eine Darstellung des Sachverhalts zur 
Rechtsgrundlage ergänzt, die Rechtssituation damit angemessen dargelegt.  

Anstrich 16) Es gibt keinerlei Verpflichtung, bei einem rechtskräftigen B-Plan die 
Ausgleichsmaßnahmen sofort umzusetzen. Die Umsetzung erfolgt vielmehr in zeitlichem 
Zusammenhang mit der Verursachung des Eingriffs. Dies kann bei entsprechend spätem 
Baustart auch Jahre später erfolgen, ohne das dabei eine wertsteigernde 
Biotopentwicklung, die bei sofortiger Umsetzung ggf. eingetreten wäre, zusätzlich zu 
berücksichtigen ist. Das Baugesetzbuch (BauGB) regelt die Vorgaben für die 
Umweltprüfung und auch die Kompensationserfordernisse für den naturschutzfachlichen 
Ausgleich in § 1a abschließend; § 15 Abs. 4 BNatSchG ist entsprechend 
nichtmaßgeblich. Entsprechend vorstehender Regelung ist auch eine Verlagerung der 
Kompensationsmaßnahmen unkritisch. Mögliche negative Auswirkungen auf die Fauna 
aufgrund der nicht sofort erfolgten Umsetzung des Ursprungsplans sind aus o g. Grunde 
ebenfalls unbeachtlich. 

Grünflächen und Bäume in altem und neuem B-Plan wurden zudem nicht einfach 
aufgerechnet, vielmehr ist eine Bestandsaufnahme aller Grünstrukturen erfolgt. Bei den 
Festsetzungen für neue Baumpflanzungen wird der Entfall an Bäumen gegenüber dem 
heutigen Bestand auf Grundlage der Baumschutzsatzung und der landesrechtlichen 
Vorgaben mit berücksichtigt; damit fließt auch deren heutige Qualität mit ein. Der seit 
Rechtskraft des Ursprungsplans erfolgte Zuwachs schafft zudem einen zusätzlichen 
Gewinn für die Natur gegenüber dem Zustand zum Zeitpunkt der Rechtskraft. 

Laut Begründung des Ursprungsplans dienen die grünordnerischen Maßnahmen der 
Gestaltaufwertung der öffentlichen Räume sowie der Fortführung der Grünstrukturen 
insbesondere an Max-Eyth-Straße und Lübecker Straße und der Herstellung einer 
Grünverbindung zwischen Botanischem Garten und Kabutzenhof. Vorstehenden 
Anforderungen wird mit dem neuen B-Plan Nr. 10.W.63.1 mit den umfassenden 
Baumpflanzungen an der Lübecker Straße, der Wiederherstellung des 
Kayenmühlengrabens und dessen Grüngestaltung sowie der Anlage des zentralen 
großen Grünzugs in wesentlich geeigneterer Form entsprochen als im B-Plan 10.MK.63. 
Im Ursprungsplan wird zudem dessen Zielsetzung einer Grünverbindung infolge 
teilweise enger Gebäudeabstände und Unterbrechung der Pflanzflächen nur  

16 
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unzureichend berücksichtigt. Ebenso ist nicht zu erkennen, dass die Maßnahmen des 
Ursprungsplans bei Umsetzung eine höhere Biotopwertigkeit entwickelt hätten. So 
grenzen die festgesetzten Grünflächen ausschließlich an stark verlärmte und Schadstoff 
belastete Hauptverkehrsstraßen mit entsprechender Biotopwertbeeinträchtigung, 
während das neue Konzept die Grünräume größtenteils abgewandt zu den belasteten 
Straßenräumen platziert. Der gesehene Wertverlust für Natur und Landschaft durch die 
Neuaufstellung kann daher nicht nachvollzogen werden. § 1a Abs. 6 BauGB gibt es 
nicht, von daher bleibt unklar, was in der Stellungnahme hier mitgeteilt werden sollte. 
Für die Aussage, dass die Überplanung einer Ausgleichsfläche nur erfolgen kann, wenn 
es keine planerischen Alternativen gibt, besteht im Planungsrecht keine rechtliche 
Grundlage. Vielmehr ist die Stadt gehalten, Ihre Planungen bei Erfordernis geänderten 
Rahmenbedingungen und Anforderungen anzupassen (§1 Abs. 1 BauGB). Das 
geänderte Rahmenbedingungen und Anforderungen vorliegen, ist unstrittig. Der 
Erläuterungsbericht zum GOP und die Begründung werden um vorstehende 
Darlegung zur grünordnerischen Wertigkeit des Ursprungsplans im Vergleich zur 
Neuaufstellung ergänzt; der Anregung wird damit formal entsprochen, in der 
Sache sind die Einwände nicht gerechtfertigt.  

Anstrich 17) Durch die Überplanung des Werftdreiecks werden gerade Grünflächen mit 
hoher Aufenthaltsqualität geschaffen, sodass nebenstehender Einwand nicht greift. Die 
hohe Attraktivität kann man an dem durchgehenden Grünzug, dessen Abschirmung vom 
Straßenlärm, an der Öffnung des Kayenmühlengrabens, den geschaffenen Spiel- und 
Aufenthaltsbereichen, an den umfassenden Pflanzerhalt- und Pflanzmaßnahmen auch 
in den Anliegerstraßen sowie am Konzept einer weitgehenden Verkehrsfreiheit des 
Quartiers festmachen. Diese Grünflächen sind zudem öffentlich zugänglich und tragen 
damit für eine Verbesserung der Grünflächenversorgung im gesamten Stadtteil bei. 
Gegenüber der bisherigen Situation mit einer Grünfläche, die vorrangig zum 
Hundeauslauf dient, keinerlei die Erholung und Freizeitgestaltung fördernde 
Ausgestaltung bzw. Ausstattung aufzeigt und damit von sehr geringem Erholungswert 
ist, stellt die Neuplanung, auch bei kleinerer Größe der Grünfläche, eine Verbesserung 
dar. Gleiches gilt auch gegenüber dem Ursprungsplan, welcher keine zur extensiven 
Erholung geeigneten Flächen sondern lediglich  an die Hauptverkehrsstraßen direkt 
angrenzende und stark immissionsbelastete Grünflächen vorsieht. 

Nebenstehende Anmerkung, die Grüngestaltung beschränkt sich hauptsächlich auf 
Landschaftsrasen, ist unzutreffend. Vielmehr sieht das grünordnerische Konzept eine 
große, auch über den Bestand hinausgehende Anzahl an großkronigen Bäumen vor,  



 

 

HANSESTADT ROSTOCK – SATZUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 10.W.63.1 FÜR DAS GEBIET  
“Wohnen am Werftdreieck“ – 

ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN ZUM ENTWURF VOM 06.03.2019 

Bürger 2  Schreiben vom 23.08.2019 Posteingang am 26.08.2019 Lfd. Seite 10 

STELLUNGNAHME ABWÄGUNG 
 

 

wobei die Anliegerstraßen mit eingebunden sind. Hinzu kommen Pflanzbereiche mit 
Gräsern und Stauden sowie naturnah gestaltete Uferbereiche am Kayenmühlengraben. 

kerungsprognose, die gezielt auf die besonderen Rahmenbedingungen der Stadt 
eingeht. Die Heranziehung der methodisch wesentlich unspezifischer erarbeiteten 
Landesprognose ist daher nicht sachgerecht. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Anstrich 4) Die verbindliche Festsetzung von Schnelladesäulen schränkt die Flexibilität 
der Projektumsetzung unnötig ein. Zudem wird verkannt, dass der B-Plan viele 
Jahrzehnte Rechtskraft haben kann und da ist ungewiss, ob die E-Mobilität dann noch 
eine zentrale Rolle spielt. Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

Anstrich 5) Planungsrechtlich möglich ist lediglich die Festsetzung von Flächen für das 
Abstellen von Fahrrädern. Für große Abstellplätze für 50 und mehr Fahrräder sind unter 
„Nebenanlagen“ räumliche Zuordnungen aus funktionalen und gestalterischen Gründen 
bereits im B-Planentwurf berücksichtigt,  für weitergehende Vorgaben wird hier kein 
städtebauliches Erfordernis gesehen und diese schränken die Flexibilität bei der 
Straßen- und Freiraumgestaltung unnötig ein. Die Anregung wird über die bereits 
erfolgte Regelung hinaus daher nicht berücksichtigt. 

Anstrich 6) Es besteht nach Fernwärmesatzung Abnahmezwang für die Fernwärme; 
lediglich beim Einsatz regenerativer Energien besteht hier eine Ausnahme. Von daher ist 
nebenstehend gesehene Regelungserfordernis bereits erfüllt. 

Anstrich 7) Da sich die Vorgaben an die zu erfüllenden Energiestandards stetig 
weiterentwickeln, der B-Plan voraussichtlich eine sehr lange Zeitspanne Rechtskraft 
haben wird und zugleich der vorliegenden Planung aufgrund des verdichteten 
Bebauungskonzepts bei regenerativen Energieträgern (Solar, Erdwärme) Grenzen 
gesetzt sind, ist die Festsetzung eines verbindlichen Standards nicht praktikabel. Der 
Anregung wird nicht gefolgt. 

Anstrich 8) Aufgrund der allgemeinen statischen Anforderungen ist nebenstehender PV-
Besatz ohnehin möglich, eine gesonderte Festsetzung daher nicht erforderlich. Der 
Anregung wird nicht gefolgt. 

Anstrich 9) Aufgrund der inzwischen vorliegenden Anforderungen der ENEV sind 
Sonnenschutzvorkehrungen ohnehin erforderlich, sodass keine Notwendigkeit für 
gesonderte Festsetzung im B-Plan besteht. Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Anstrich 10) Die Festsetzung 13.4 des ausgelegten B-Plan-Entwurfs schreibt bereits 
aktive schallgedämmte Lüftungsanlagen für Schlaf- und Kinderzimmer für die 
Wohnungen vor, die aufgrund ihrer Lage die Schlafräume nicht zur schallabgewandten 
Seite orientieren können. Im Ergebnis weiterer Abstimmung mit Fachgutachter und 
zuständiger Fachbehörde werden die Anforderungen an den Schallschutz in der Form 
weiterentwickelt, dass Übernachtungsräume grundsätzlich durch bauliche 
Schallschutzmaßnamen (vergaste Vorbauten u. ä.) zu schützen sind und auch sonstige 
Wohnräume und schutzbedürftige Gewerberäume durch schallgedämmte 
Lüftungseinrichtungen geschützt werden. Soweit findet nebenstehende Anregung 
Beachtung. Im Ergebnis der Erstbewertung der Luftschadstoffsituation (LUNG MV, 
11.2017) seht, dass das Erreichen oder die Überschreitung relevanter Grenzwerte für 
Feinstaub und NOx für den Geltungsbereich des B-Plans auch nicht direkt an der 
Lübecker Straße nicht zu erwarten ist. Entsprechend ist es nicht angemessen, 
Schadstofffilter verbindlich festzuschreiben, der Anregung wird daher in dieser 
Hinsicht nicht gefolgt. 

Anstrich 11) Eine entsprechende Untersuchung ist auf Grundlage der geltenden 
Rechtslage bereits im Rahmen der Fachbegutachtung zum B-Plan erfolgt und im 
Rahmen des Umweltberichtes sind die Ergebnisse dargelegt. Eine weitergehende 
differenzierte Betrachtung bis zur Festlegung individueller Lärmsanierungsmaßnahmen 
erfolgt im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur Änderung der Lübecker Str. / 
Straßenbahntrasse, da der Ausbau der Verkehrsanlagen maßgeblich für die Mehrbe-
lastungen ist. Nebenstehender Hinweis wird damit bereits angemessen berücksichtigt. 

Anstrich 12) Zu nebenstehend angeregter Festsetzung einer Beteiligung von Rostocker 
Kindern an der Spielplatzgestaltung fehlt eine rechtliche Ermächtigung. Der 
Vorhabenträger wird aber über die Anregung in Kenntnis gesetzt. Die Einbeziehung des 
Amtes für Stadtgrün und Naturschutz ist ohnehin eingeführte Verwaltungspraxis. Der 
Anregung der verbindlichen Beteiligung Rostocker Kinder wird nicht gefolgt. 

Anstrich 13) Durch das verfolgte städtebauliche Konzept, einer Reduzierung des 
motorisierten Verkehrs und Konzentration der Stellplätze in 2 Parkhäusern sowie dem 
damit verbundenen Verzicht auf die Unterbauung der Innenhöfe mit Tiefgaragen, kommt 
es selbst bei der Angestrebten starken Verdichtung des Baugebiets zu einer relativ 
begrenzten Versiegelung, welche in einer festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) 
zwischen 0,3 und 0,55 in den regulären Baugebieten auch normativ im B-Plan 
abgesichert wird. Lediglich bei den beiden Parkhäusern und den Kerngebieten kommt es  
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aufgrund des Flächenzuschnitts (Parkhaus überdeckt annähernd gesamtes Grundstück 
da allerseitig von öffentlichen Verkehrsflächen und Gebäuden umgeben)  und 
funktionsbedingt, bzw. bestandorientiert bei dem Gebäude der EUFH Med. zu  einer 
höheren GRZ zwischen 0,6 und 1,0. Für die als MU festgesetzten normalen Baugebiete 
ist somit einschließlich versiegelter Nebenanlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO die 
maximale Versiegelung auf teilweise deutlich unter 0,8 beschränkt. Eine weitere 
Reduzierung der Versiegelung ist hier aufgrund beachtlicher Erschließungs- und 
Rettungsbelange nicht möglich. Bei den Sondergebieten der Parkhäuser und den 
Kerngebieten östlich der Planstraße A ist ein Erreichen bzw. Überschreiten der 
Kappungsgrenze von 0,8 aus gleichen Erwägungen sowie o. g. Gründen des 
Flächenzuschnitts, der Funktionalität und des Bestandsorientierung erforderlich. Der 
Anregung einer Beschränkung der Versiegelung auf maximal GRZ 0,8 wird damit, 
soweit städtebaulich und funktional machbar, bereits berücksichtigt. 

Anstrich 14) Die Bearbeitung des Schutzgutes Fauna erfolgte auf Grundlage der 
Methodik einer artenschutzrechtlichen Prüfung. Zunächst erfolgte im Vorfeld der 
Bewertung des Schutzgutes Fauna eine eingehende Bestandsaufnahme des Biotop- 
und Habitatstrukturen im Plangebiet (Vgl. Bestandsplan: Baumbestand, Bestands- und 
Konfliktplan sowie weitere Ausführung in Begründung des GOP zur Flora und Fauna in 
Kapitel 3.5 Biotische Faktoren). Diesbezüglich ist auch die starke Vorbelastung des 
Gebietes durch Verkehrslärm und –damit verbundenen Schadstoffimmissionen und den 
anthropogenen Nutzungsdruck, was insbesondere in der Funktion als 
Hundeauslauffläche deutlich wird, zu beachten. Daneben ist die Wirkung der industriell 
gewerblichen Vornutzung, inklusive Altlasten, zu beachten, ebenso die weiterhin 
bestehende industriell-gewerbliche Nutzung im direkten Umfeld. Eine sachgerechte 
Bestandsaufnahme kann nur den tatsächlichen festgestellten Bestand dokumentieren. 
Eine Dokumentation von abgängigen Bäumen oder abgerissenen Gebäuden und die 
Bewertung hinsichtlich ihres Potentials sind nicht möglich. Vorhandene Daten für 
Artengruppen können als Datengrundlage herangezogen werden, wenn diese nicht älter 
als 5 Jahre sind (Vgl. Beschluss VGH-Kassel zum Ausbau des Frankfurter Flughafens 
02.01.2009; Hinweise zu den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Absatz 1 
Bundesnaturschutzgesetz auf Ebene der Bauleitplanung LUNG 2012). 
Dementsprechend ist die Verwendung veralteter Kartierungen auf Grundlage eines 
teilw. nicht mehr existierenden Bestands nicht sachgerecht. 
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Auf Grundlage der Biotop- und Habitatstrukturen wurde ein Vorkommen der meisten 
artenschutzrechtlich relevanten Arten ausgeschlossen (Relevanzprüfung). Für die 
verbliebenen zumeist ubiquitären oder synanthropen Arten wurde eine Potentialanalyse 
zur Prüfung von Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG anhand der zu erwartenden 
Wirkfaktoren durchgeführt. Im Ergebnis dessen wurden artenschutzfachliche 
Maßnahmen in den GOP und in den B-Plan übernommen (Bauzeitenregelung, 
fachgutachterliche Untersuchung vor Fällung von Höhlenbäumen, eine ökologische 
Baubegleitung sowie eine insektenfreundliche Straßenbeleuchtung), um das Eintreten 
von Verbotstatbeständen sicher ausschließen zu können. Den Anforderungen an den 
Artenschutz ist damit entsprochen, Nebenstehender Einwand einer unzureichenden 
Artenschutzbegutachtung ist somit nicht gerechtfertigt. 

Anstrich 15, Abs. 1) Der Aufstellung des B-Plans ging ein internationaler städtebaulich-
landschaftsplanerischer Wettbewerb voraus, dessen Vorbereitung samt Auslobung, 
Begleitung und Entscheidung vom Amt für Kultur und Denkmalpflege, vom Amt für 
Stadtgrün und Naturschutz vom Bauamt und weiteren in Gestaltungsfragen tangierten 
und kompetenten Fachämtern mit gestaltet wurde. Zudem erfolgte begleitend zur 
Planaufstellung eine intensive Bürgerbeteiligung, in deren Rahmen Ortsgeschichte und 
denkmalpflegerische Aspekte ebenfalls thematisiert wurden. Auf Grundlage des 
Siegerentwurfs wurde ein vertiefender Funktionsplan erarbeitet der sich ausführlich mit 
der Gestaltung der Gebäude, einschließlich der Fassaden und der Freiräume 
auseinandersetzt. Dies erfolgte ebenfalls wieder unter Einbindung o. g. maßgeblicher 
Fachämter. Zur Berücksichtigung der ehemaligen Heinkelwand wurde ein ergänzendes 
Gestaltungsgutachten erstellt und der B-Plan wurde ebenfalls vom Amt für Kultur und 
Denkmalpflege und den weiterten maßgeblichen Fachämtern von Anfang an mit 
begleitet. 

Die Aussagen von Funktionsplan und ergänzendem Gutachten tragen den 
Anforderungen von Denkmalpflege und Stadtbild in besonderem Maße Rechnung. Zur 
Sicherung dieser Gestaltungsvorgaben werden nachfolgend quartiersweise 
Wettbewerbe ausgelobt, deren Ausschreibungen vorgenannte Anforderungen aus dem 
städtebaulich-landschaftsplanerischen Wettbewerb  berücksichtigen. In Anbetracht der 
folgenden Wettbewerbsverfahren verzichtet der B-Plan auf konkrete Vorgaben zur 
Fassadengestaltung  Der Gestaltungsbeirat der Hansestadt Rostock wird in der Regel 
bei Projekten tätig, für deren gestalterische Qualitätssicherung kein 
Wettbewerbsverfahren durchgeführt wird. Gestaltungsratsmitglieder wirken bei Wettbe- 
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werben aber oft als Preisrichter mit; beim internationalen städtebaulich-
landschaftsplanerischen Wettbewerb zum Werftdreieck war dies auch der Fall. Der 
Vorschlag der Abstimmung der Fassadengestaltung mit dem Gestaltungsberat ist in 
Anbetracht der geplanten Wettbewerbsauslobung für die Einzelquartiere und der 
Tatsache, dass damit vor Satzungsbeschluss noch gar keine konkreten 
Gestaltungsvorschläge vorliegen, nicht zielführend. Nebenstehender Einwand ist 
nicht gerechtfertigt, der Forderung, dass die Fassadengestaltung mit dem 
Gestaltungsbeirat abzustimmen ist, ist aus o. g. Gründen nicht sinnvoll und 
dieser wird folglich nicht entsprochen.  

Anstrich 15, Abs. 2 und Anstrich 16) Die Aufgabe der Integration erhaltenswerter 
Bestandsbäume wurde von Anfang an ausführlich betrachtet. Schon auf Ebene des 
Wettbewerbs wurde der Belang geprüft in der Aufgabenstellung als maßgebliche 
Zielstellung verankert und von den Teilnehmern gegenüber anderen Belangen 
(insbesondere Immissionsschutz, Gebäude- und Freiraumstruktur/Wohnwert) aber 
letztendlich auch im Rahmen des Preisgerichts abgewogen (siehe dazu Umweltbericht, 
Kapitel 4.2.4 und Begründung Kapitel 2.3.6). Im Rahmen der B-Planaufstellung erfolgte 
ergänzend eine umfassende Aktualisierung der Erhebung und Bewertung des 
Baumbestands (siehe GOP, Text Kap. und Bestandsplan Bäume sowie Bestands- und 
Konfliktplan, Umweltbericht, Stand 06.03.2019), zudem setzte sich der von den 
Wettbewerbssiegern erarbeitete Funktionsplan erneut mit dem Thema des Baumerhalt 
auseinander und das Büro AT Wimmer war auch im Weiteren bei Frage der Integration 
des Baumbestands eingebunden. Unter Einbeziehung des Amtes für Stadtgrün und 
Naturschutz erfolgte eine Überprüfung des Ansatzes aus Wettbewerb und 
Funktionsplanung insbesondere hinsichtlich des Baugebiets MU 3 mit Zielsetzung eines 
Erhalts einer möglichst großen Anzahl an Bäumen, ebenso zur Führung des 
Radschnellwegs, in dessen Ergebnis einige Bestandsbäume mehr erhalten werden 
konnten. 

Die Abstimmungsergebnisse sind entsprechend festgehalten, die Begründung des B-
Plans und vertiefender noch der Grünordnungsplan erläutern das Freiraumplanerische 
Konzept detailliert. Nebenstehende Behauptung, zum Belang des Baumerhalts läge 
ein Abwägungsausfall vor, ist unzutreffend. 
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Satzung (Teil B) Textliche Festsetzung Pkt.9.3 Wasserbauliche Gestaltung des 

Kayenmühlengrabens (M1): Die Festsetzung, dass die Breite des 

Kayenmühlengrabens im Bereich der öffentlichen Grünfläche (P4a-c) in allen 

Querschnitten mindestens eine Breite von 1,50 m aufweisen muss und die 

Grabengestaltung so auszubilden ist, dass bei durchschnittlichem Wasserdargebot 

(laut Hydrologischem Gutachten) eine durchschnittliche Wassertiefe von 10 cm nicht 

unterschritten wird, ist zu überarbeiten. 

Mein Korrekturvorschlag: 

Statt der Grabenbreite soll die Breite der Wasserfläche festgelegt werden. Der 

Hinweis, dass durch eine Sohlschwelle an der Werftstraße der Wasserstand im 

Graben und die Wassertiefe regulierbar werden, ist zu geben. 

 
 
 
 
 

 
Die Stellungnahme deckt sich inhaltlich vollständig mit der Stellungnahme des Amtes für 
Umweltschutzes (Behörden 10), Eingang 03.09.2019. Der Hinweis wird entsprechend 
wie bei der Stellungnahme des Amtes für Umweltschutz berücksichtigt. 
 

 


